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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2009 Nr. 29 ausgegeben am 28. Januar 2009 

 

Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
vom 10. Dezember 2008 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Ziele 

1) Dieses Gesetz soll dazu beitragen, dass: 
a) positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche und deren 

Familien sowie eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Umwelt 
erhalten bleiben oder geschaffen werden; 

b) Kinder und Jugendliche psychisch und körperlich gesund aufwachsen 
und sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten entwickeln sowie sich am gesellschaftlichen Leben aktiv 
beteiligen können; 

c) die Integration von Kindern und Jugendlichen sowie das interkultu-
relle Verständnis gefördert werden; 

d) Kinder und Jugendliche sowie deren Familien individuelle und kol-
lektive Benachteiligungen überwinden können und soziale Ungleich-
heiten bei Kindern und Jugendlichen ausgeglichen werden; 

e) Kinder und Jugendliche insbesondere aufgrund einer Behinderung, 
ihres Geschlechtes, ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrer 
Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung 
weder persönlich noch bei der Einbindung in das soziale, politische 
und kulturelle Leben, benachteiligt werden; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 72/2008 und 158/2008 
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f) die Erziehung zur Achtung der Menschenrechte, zu Toleranz und 
gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein in einem demokrati-
schen Rechtsstaat unterstützt wird; 

g) die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Sinne des Übereinkom-
mens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes geschützt 
und gefördert werden. 

2) Die Werthaltungen, die in den Zielen zum Ausdruck kommen, 
sind Leitlinien und Richtschnur für das Handeln derjenigen Personen, 
die im Rahmen dieses Gesetzes beruflich Aufgaben zu erfüllen haben. 

Art. 2 

Zweck, Grundsätze 

1) Kinder und Jugendliche werden nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen in ihrer psychischen, 
gesundheitlichen, ethischen, sozialen und kulturellen Entwicklung unter-
stützt. Sie haben Anspruch auf Hilfe, Schutz und Förderung sowie Be-
rücksichtigung ihrer Interessen im Sinne der nachfolgenden Kapitel. Dies 
gilt auch für junge Erwachsene, soweit dies gesetzlich ausdrücklich vor-
gesehen ist. 

2) In erster Linie tragen die Eltern als Erziehungsberechtigte die Ver-
antwortung für ihre Kinder und Jugendlichen. Weiteren Erziehungsbe-
rechtigten und anderen Erwachsenen kommt im Rahmen ihrer jeweiligen 
Pflichten die Verantwortung für die Erziehung, Betreuung, Aufsicht oder 
Sicherheit von Kindern und Jugendlichen zu. 

3) Familien sowie weitere Personen und Institutionen, die Erzie-
hungs- und Betreuungsaufgaben oder Aufsichtsfunktionen wahrnehmen, 
werden nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen unterstützt. 

Art. 3 

Rechte von Kindern und Jugendlichen 

1) Kinder und Jugendliche haben entsprechend dem Übereinkommen 
vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes nach Massgabe der 
Kapitel II bis VI dieses Gesetzes das Recht: 
a) in ihrer Unversehrtheit geschützt zu werden, insbesondere vor Diskri-

minierung, Vernachlässigung, Verwahrlosung, sexuellem Missbrauch 
und Gewalt; 



Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 852.0 
 

3 

b) auf gewaltfreie Erziehung; körperliche Bestrafungen, seelische Verlet-
zungen und andere entwürdigende Massnahmen sind unzulässig; 

c) in sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angelegen-
heiten, die sie besonders betreffen, mitzureden, mitzuwirken und 
mitzubestimmen sowie am gesellschaftlichen Leben in altersgerechter 
Weise teilzunehmen; 

d) bei sie betreffenden Entscheidungen angehört zu werden, soweit sie 
fähig sind, ihre eigene Meinung zu äussern, und auf Berücksichtigung 
ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife; dies gilt 
insbesondere in Gerichts- und Verwaltungsverfahren; 

e) dass ihr Wohl bei allen sie aufgrund dieses Gesetzes oder der dazu 
erlassenen Verordnungen betreffenden Massnahmen vorrangig berück-
sichtigt wird. 

2) Kinder und Jugendliche können sich an die Ombudsperson wenden, 
wenn sie der Meinung sind, dass ihre Rechte verletzt sind. 

Art. 4 

Allgemeine Aufgaben der Kinder- und Jugendbehörde 

Das Amt für Soziale Dienste ist die Kinder- und Jugendbehörde und 
hat im Rahmen dieses Gesetzes insbesondere: 
a) die Interessen von Kindern und Jugendlichen und, soweit es ausdrück-

lich vorgesehen ist, von jungen Erwachsenen wahrzunehmen; 
b) die Bevölkerung über Kinder- und Jugendfragen zu informieren; 
c) durch Planung und Entwicklung dafür zu sorgen, dass ein bedarfsge-

rechtes Angebot an Dienstleistungen zur Sicherstellung der psycho-
sozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie ein leicht 
zugängliches Angebot für Eltern zur pädagogischen Unterstützung 
und Beratung zur Verfügung steht; 

d) die psychosozialen Dienstleistungen der privaten und öffentlichen 
Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Ju-
gendarbeit zu koordinieren sowie unter Berücksichtigung anderer 
privater und öffentlicher Angebote für Kinder und Jugendliche für 
die Abstimmung der verschiedenen Dienstleistungen zu sorgen; 

e) den regionalen und internationalen Austausch und die Zusammenar-
beit im Kinder- und Jugendbereich zu fördern; 

f) die nationalen und internationalen Entwicklungen im Kinder- und 
Jugendbereich zu beobachten und zu analysieren sowie darüber Be-
richte und Studien zu erstellen und zu veröffentlichen; 
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g) Projekte, Veranstaltungen und Kampagnen, insbesondere mit präven-
tiver Zielsetzung, durchzuführen; 

h) die Regierung in Kinder- und Jugendfragen zu beraten. 

Art. 5 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 
a) Kinder: Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 
b) Jugendliche: Personen, die das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr 

vollendet haben; 
c) junge Erwachsene: Personen, die das 18., aber noch nicht das 25. Le-

bensjahr vollendet haben; 
d) junge Menschen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; 
e) Erziehungsberechtigte und erziehungsberechtigte Person: wer nach 

dem ABGB erziehungsberechtigt ist; 
f) private Erziehung: Erziehung durch die Erziehungsberechtigten oder 

durch Personen, denen von den Erziehungsberechtigten die Erzie-
hung vorübergehend übertragen wird; 

g) öffentliche Erziehung: formale Erziehung in öffentlichen oder priva-
ten Bildungseinrichtungen sowie informelle Erziehung wie sie in der 
Gesellschaft stattfindet. 

II. Kinder- und Jugendhilfe 

A. Allgemeines 

Art. 6 

Zweck 

Die Kinder- und Jugendhilfe besteht in der Unterstützung: 
a) der Entfaltung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen in 

psychischer und körperlicher Gesundheit sowie der Förderung deren 
gedeihlichen Entwicklung und Sozialisation; 

b) der Integration von Kindern und Jugendlichen in sprachlicher, sozia-
ler, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht; 
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c) von Kindern und Jugendlichen und deren Bezugspersonen in Belan-
gen des familiären und sozialen Umfeldes, der Bildung und Ausbil-
dung, des Arbeitsplatzes sowie in weiteren für das Wohl von Kindern 
und Jugendlichen massgeblichen Belangen; 

d) von jungen Erwachsenen, insbesondere bei ihrer Verselbständigung; 
e) der privaten Erziehung, insbesondere von Eltern und anderen Erzie-

hungsberechtigten bei ihren Erziehungsaufgaben; 
f) der öffentlichen Erziehung, insbesondere der Schulen, sofern diese 

der Ergänzung bedürfen; 
g) von Familien mit Kindern und Jugendlichen zur besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf sowie bei besonderen Belastungen; 
h) des gewaltfreien Umgangs mit und unter Kindern und Jugendlichen 

in der Familie und in der Gesellschaft. 

Art. 7 

Anwendungsbereich 

Die Kinder- und Jugendhilfe kommt zur Anwendung insbesondere bei: 
a) Erziehungsschwierigkeiten, Problemen und Krisen in der Familie; 
b) Trennung und Scheidung sowie Obsorge- und Besuchrechtsregelungen; 
c) sozialen Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Stö-

rungen, bei Entwicklungsstörungen sowie körperlicher und geistiger 
Behinderung von Kindern und Jugendlichen; 

d) Suchtgefährdung und Suchterkrankung von Kindern und Jugendlichen; 
e) Arbeitslosigkeit, Problemen am Arbeitsplatz und in der Ausbildung 

von Jugendlichen oder Problemen in der Schule; 
f) Anwendung von Gewalt, körperlicher oder psychischer Misshand-

lung, sexuellem Missbrauch oder anderen sexuellen Übergriffen ge-
genüber Kindern und Jugendlichen; 

g) Ausreissen und Trebegehen von Kindern und Jugendlichen; 
h) Vernachlässigung oder Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen; 
i) Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen; 
k) ausserhäuslicher Betreuung und Pflege von Kindern und Jugendlichen; 
l) Adoptionen von Kindern und Jugendlichen aus dem In- und Ausland; 
m) Dissozialität und Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen; 
n) Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Unterhaltsvereinba-

rungen; 
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o) Feststellung und Anerkennung von Vaterschaften; 
p) Schwangerschaft von Kindern und Jugendlichen. 

Art. 8 

Leistungen 

Die Kinder- und Jugendhilfe umfasst Leistungen insbesondere in 
psychologischer, pädagogischer, sozialer, psychiatrischer, medizinischer, 
rechtlicher und finanzieller Hinsicht. 

Art. 9 

Durchführung 

1) Die Durchführung der Kinder- und Jugendhilfe obliegt, vorbehalt-
lich der Zuständigkeiten des Landgerichts nach Art. 24 Abs. 4, Art. 27 
und 28 Abs. 3, dem Amt für Soziale Dienste. Es nimmt dabei die Aufga-
ben aufgrund dieses Gesetzes, der dazu erlassenen Verordnungen sowie 
anderer gesetzlicher Bestimmungen wahr und leistet Amtshilfe für inlän-
dische und ausländische Gerichte und Behörden. 

2) Private Einrichtungen können nach Massgabe des Art. 57 zur Mit-
wirkung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen werden. Das Amt 
für Soziale Dienste kann im Einzelfall andere Facheinrichtungen, Fach-
personen und Privatpersonen mit der Erbringung von Hilfen nach Ab-
schnitt B beauftragen sowie Aufträge an Organisationen und Einzelper-
sonen nach Art. 59 vergeben. 

3) Die an der Durchführung der Kinder- und Jugendhilfe beteiligten 
Fachpersonen orientieren sich am anerkannten Stand der wissenschaftli-
chen Entwicklung und handeln fachlich begründet. 

Art. 10 

Verschwiegenheitspflichten 

1) Die in anerkannten privaten Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätigen Personen sowie die im Einzelfall beauftragten Fachper-
sonen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus dieser Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen, an deren Geheimhaltung ein schutz-
würdiges Interesse einer Person besteht, verpflichtet. 
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2) Sie dürfen vertrauliche Informationen nur in Erfüllung einer aus-
drücklichen gesetzlichen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung der 
Berechtigten preisgeben. 

3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht gegenüber anderen in 
der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen im Rahmen der fachlich 
erforderlichen Zusammenarbeit. 

Art. 11 

Anspruchsberechtigung 

1) Kinder und Jugendliche, deren Eltern sowie weitere Bezugsperso-
nen haben Anspruch auf Hilfen nach Abschnitt B. Es können sowohl die 
Dienstleistungen des Amtes für Soziale Dienste als auch der privaten 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit in Anspruch genommen werden. 

2) Junge Erwachsene haben Anspruch auf Hilfen nach Abschnitt B, 
wenn: 
a) eine Hilfe bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres geleistet wurde 

und die Fortsetzung der bisher erbrachten Leistung erforderlich ist; 
b) sie noch nicht selbsterhaltungsfähig sind oder besondere Lebensum-

stände vorliegen, die eine Erbringung von Hilfen zur Verselbständi-
gung erforderlich und zielführend erscheinen lassen; für Personen, die 
einen dauerhaften Erwerb erzielt und dadurch Arbeitslosenansprüche 
erworben haben, ist das Sozialhilfegesetz anzuwenden. 

3) Kinder und Jugendliche können sich auch ohne Kenntnis der Er-
ziehungsberechtigten an das Amt für Soziale Dienste wenden und sich 
von ihm beraten lassen, wenn die Beratung aufgrund einer Not- oder 
Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an die 
Erziehungsberechtigten der Beratungszweck verhindert würde. 

4) Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist oder geschädigt 
wird, haben Anspruch darauf, dass das Amt für Soziale Dienste von sich 
aus behördliche Massnahmen gemäss Abschnitt C ergreift und die erfor-
derlichen Hilfen leistet. 

5) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung 
begangen haben, haben Anspruch darauf, dass sie vom Amt für Soziale 
Dienste gemäss Abschnitt D unterstützt werden. 
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Art. 12 

Mitwirkung der Betroffenen 

1) Die in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Fachpersonen streben 
eine Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Bezugsperso-
nen sowie den altersgerechten aktiven Einbezug von Kindern und Ju-
gendlichen an. 

2) Personen, für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erbracht 
werden, sind zur Mitwirkung verpflichtet. 

3) Die Wünsche der Erziehungsberechtigten zur Gestaltung der Kin-
der- und Jugendhilfe werden berücksichtigt, soweit sie angemessen sind 
und keine unvertretbaren Mehrkosten verursachen. 

B. Hilfen 

Art. 13 

Information und Prävention 

1) Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden sowohl Ratsu-
chende als auch die Öffentlichkeit über Belange von Kindern, Jugendli-
chen und Familien, insbesondere über allgemeine Fragen der Erziehung 
und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, informiert. 

2) Zur gedeihlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und 
zur Reduzierung von Entwicklungsrisiken werden präventive Hilfen 
geleistet. 

Art. 14 

Beratung, Betreuung, Abklärung und Therapie 

1) Bei Bedarf erhalten Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie 
weitere Bezugspersonen Beratung, Betreuung, Abklärung und Therapie 
durch die entsprechenden in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Fach-
personen. 

2) Zum Zweck der Beratung, Betreuung, Abklärung und Therapie 
können Kinder und Jugendliche auch in geeigneten Einrichtungen unter-
gebracht werden, insbesondere: 
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a) in einer anerkannten privaten Einrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe; 

b) in einer anderen pädagogisch-therapeutischen Einrichtung; oder 
c) in einer kinder- und jugendpsychiatrischen oder anderen medizini-

schen Einrichtung. 

Art. 15 

Sonderhilfen 

Bei Bedarf werden: 
a) über Art. 14 hinausgehende Hilfen, wie pädagogische Unterstützung, 

Förderung der psychischen und körperlichen Entwicklung, Entlas-
tung bei schwierigen Umständen, gewährt; 

b) Kinder und Jugendliche bei einer Pflegefamilie oder einer Pflegeper-
son untergebracht; 

c) Kinder und Jugendliche in einer Tagesbetreuungseinrichtung oder in 
ähnlichen Einrichtungen, bei einer Tagesmutter oder einer anderen 
geeigneten Privatperson in Betreuung gegeben. 

Art. 16 

Programme und Projekte 

Bei Bedarf wird die Teilnahme an Programmen und Projekten, insbe-
sondere Trainings- und Beschäftigungsprogrammen, Arbeits- und Ein-
gliederungsprojekten sowie anderen sozialen und pädagogisch orientier-
ten Projekten, ermöglicht. 

Art. 17 

Finanzielle Hilfen 

Das Amt für Soziale Dienste leistet finanzielle Hilfen und Sachhilfen, 
wenn besondere Umstände oder Lebenslagen dies erforderlich machen, 
insbesondere: 
a) wenn der Unterhalt sowie weitere notwendige oder für eine normale 

Lebensführung und altersgemässe Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen übliche Aufwendungen von niemand anderem finanziert 
werden können; 
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b) für Jugendliche, die an einem Programm oder Projekt nach Art. 16 
teilnehmen; 

c) für junge Erwachsene, wenn die Voraussetzungen nach Art. 11 Abs. 2 
Bst. b erfüllt sind; 

d) für berufstätige Erziehungsberechtigte, die sich die Eigenbeiträge für 
die ausserhäusliche Tagesbetreuung eines Kindes, einer Jugendlichen 
oder eines Jugendlichen nicht oder nicht zur Gänze leisten können; 
das Nähere regelt die Regierung mit Verordnung; 

e) zur Entlastung von Familien, die diese aufgrund besonderer Belas-
tungen, beispielsweise aufgrund einer psychischen oder körperlichen 
Krankheit oder Behinderung eines Kindes, einer Jugendlichen oder 
eines Jugendlichen oder einer erziehungsberechtigten Person, benöti-
gen. 

Art. 18 

Kostenbeteiligung und Kostentragung 

1) Personen, die Hilfen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe er-
halten, sind mit Ausnahme von Abs. 2 von einer Kostenbeteiligung be-
freit, sofern die Hilfen vom Amt für Soziale Dienste selbst erbracht oder 
von ihm angeordnet werden. 

2) Die Eltern und andere Erziehungsberechtigte können an den Kos-
ten für Unterbringungen oder Betreuungen nach Art. 14 Abs. 2 und 
Art. 15 Bst. b und c beteiligt werden. Die Eigenbeiträge sind so festzule-
gen, dass sich die Höhe der Kostenbeteiligung an den durch den stationä-
ren oder betreuungsbedingten Aufenthalt des Kindes, der Jugendlichen 
oder des Jugendlichen reduzierten Haushaltsaufwendungen orientiert. 
Bei einkommensschwachen Eltern und anderen Erziehungsberechtigten 
ist der Eigenbeitrag zu reduzieren oder ganz zu erlassen. Das Amt für 
Soziale Dienste legt die Eigenbeiträge fest und entscheidet über die Re-
duktion oder den Erlass im Einzelfall. 

3) Für die nicht vom Amt für Soziale Dienste selbst erbrachten oder 
angeordneten Hilfen sind die Kosten grundsätzlich von den Personen zu 
tragen, die die Hilfen in Anspruch nehmen. Sofern sich Hilfsbedürftige 
eine angemessene und förderliche Hilfe nicht leisten können, kann sich 
das Amt für Soziale Dienste an den Kosten beteiligen. 

4) Das Amt für Soziale Dienste trägt die Kosten für die von ihm an-
geordneten Hilfen, sofern keine gesetzliche Leistungspflicht anderer Kos-
tenträger besteht. 
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5) Die anerkannten privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe übernehmen im Rahmen ihres Budgets die Kosten für die von ihnen 
gemäss Leistungsvertrag erbrachten Hilfen. Falls sie für die Erbringung 
einer Hilfe im Einzelfall zusätzliche finanzielle Mittel benötigen, ent-
scheidet das Amt für Soziale Dienste über Art und Ausmass der Hilfe 
und trägt die Kosten gemäss Abs. 4. 

C. Massnahmen zur Sicherung des Wohles von Kindern und 
Jugendlichen 

Art. 19 

Behördliche Zusammenarbeit 

Zur Sicherung des Wohles der Kinder und Jugendlichen sind das Amt 
für Soziale Dienste, das Schulamt und andere Landesbehörden zur koor-
dinierten Zusammenarbeit verpflichtet. Sie haben sich zu diesem Zweck 
gegenseitig zu unterstützen und ihre Tätigkeit miteinander abzustimmen, 
insbesondere durch Klärung von Zuständigkeiten, Verfahrensabläufen 
und Vorgehensweisen. 

Art. 20 

Meldepflichten 

1) Jede Person, die den begründeten Verdacht auf Vorliegen einer 
schwerwiegenden Verletzung oder Gefährdung des Wohles von Kindern 
und Jugendlichen oder Kenntnis davon hat, ist verpflichtet, dem Amt für 
Soziale Dienste Meldung zu erstatten. Schwerwiegende Verletzungen 
oder Gefährdungen liegen insbesondere bei Misshandlungen und ande-
ren schweren Gewaltanwendungen, sexuellem Missbrauch, grober Ver-
nachlässigung, drohender Zwangsverheiratung, Verwahrlosung und Sucht-
mittelabhängigkeit vor. 

2) Wer den begründeten Verdacht auf Vorliegen einer weniger schwer-
wiegenden Verletzung oder Gefährdung des Wohles von Kindern und 
Jugendlichen oder Kenntnis davon hat, ist zur Meldung an das Amt für 
Soziale Dienste berechtigt. 
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Art. 21 

Abklärungen 

1) Erhält das Amt für Soziale Dienste eine Meldung nach Art. 20 oder 
sonst Kenntnis von der Verletzung oder Gefährdung des Wohles von 
Kindern und Jugendlichen, so führt es die für deren Beurteilung notwen-
digen Abklärungen durch oder lässt entsprechende Abklärungen durch-
führen. 

2) Die in der Kinder- und Jugendhilfe oder in der Kinder- und Jugend-
arbeit tätigen Personen, Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen und Kinder-
gärtner sowie Angehörige von Berufen des Gesundheitswesens haben bei 
der Aufklärung, ob eine Verletzung oder Gefährdung des Wohles von 
Kindern und Jugendlichen vorliegt und bei der Abklärung, ob Hand-
lungsbedarf besteht mitzuwirken und das Amt für Soziale Dienste mit 
ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung zu unterstützen. 

Art. 22 

Aufhebung der Verschwiegenheitspflichten 

Personen, die der amtlichen oder einer berufsrechtlichen Verschwie-
genheitspflicht unterstehen, sind bezüglich ihrer Meldepflichten und der 
Ausübung ihres Melderechtes nach Art. 20 sowie bezüglich ihrer Mit-
wirkung bei den Abklärungen nach Art. 21 davon entbunden. 

Art. 23 

Hilfen und weitere Massnahmen 

1) Ist das Wohl von Kindern und Jugendlichen verletzt oder gefähr-
det, leistet das Amt für Soziale Dienste selbst oder veranlasst die erfor-
derlichen Hilfen nach Abschnitt B. Eine angemessene Hilfeleistung kann 
in Absprache mit dem Amt für Soziale Dienste durch geeignete Dritte, 
insbesondere durch in Art. 21 Abs. 2 genannte Personen, die ein persön-
liches Vertrauensverhältnis zu den betroffenen Kindern und Jugendli-
chen haben, erbracht werden. 

2) Erforderlichenfalls hat das Amt für Soziale Dienste bei Vorliegen 
einer Verletzung oder Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugend-
lichen weitere geeignete Massnahmen zu ergreifen, insbesondere hat es 
Weisungen und Auflagen nach Art. 24 zu erteilen oder eine Unterbrin-
gung nach Art. 25 ff. zu veranlassen. Der Amtsarzt und die diensthaben-
den Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihres Not- oder Notfalldienstes 
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sowie die Landespolizei unterstützen das Amt für Soziale Dienste auf 
dessen Ersuchen bei der Durchführung von Massnahmen. 

3) Erforderlichenfalls sind präventiv Hilfen zu leisten und Massnahmen 
durchzuführen, beispielsweise wenn Anzeichen von Verwahrlosung oder 
Suchtmittelabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen vorhanden sind. 

4) Eine behördliche Massnahme endet, wenn ihr Zweck erreicht ist 
oder wenn der Zweck auf eine andere Weise sichergestellt werden kann. 
Die behördliche Massnahme endet jedenfalls, wenn der betroffene junge 
Mensch das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Art. 24 

Weisungen und Auflagen 

1) Bei Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugendlichen kann 
das Amt für Soziale Dienste Kindern und Jugendlichen sowie den Erzie-
hungsberechtigten Weisungen und Auflagen erteilen. 

2) Es kann Kinder und Jugendliche insbesondere anweisen: 
a) an einem Programm oder Projekt teilzunehmen; 
b) sich einer Beratung, Betreuung, Abklärung oder Therapie zu unter-

ziehen; 
c) pädagogische Hilfen in Anspruch zu nehmen; 
d) eine Tätigkeit, Schulung oder Ausbildung aufzunehmen. 

3) Es kann die Erziehungsberechtigten insbesondere anweisen: 
a) für eine geregelte Betreuung und Erziehung zu sorgen; 
b) bestimmte professionelle Hilfen für ihre Kinder und Jugendlichen in 

Anspruch zu nehmen oder zuzulassen, insbesondere eine pädagogi-
sche, psychologische oder ärztliche Beratung, Behandlung oder Kon-
trolle; 

c) sich selbst einer bestimmten psychologischen oder ärztlichen Unter-
suchung, Behandlung oder Therapie zu unterziehen, einschliesslich 
Massnahmen zur Kontrolle und zur Abstinenzsicherung bei Suchter-
krankungen. 

4) Weigert sich eine erziehungsberechtigte Person eine Weisung oder 
Auflage zu befolgen und bleibt die Gefährdung des Wohles des Kindes, 
der Jugendlichen oder des Jugendlichen bestehen, so beantragt das Amt 
für Soziale Dienste beim Landgericht, ebendiese Massnahme im Ausser-
streitverfahren gerichtlich zu verfügen. Das Landgericht kann das Amt 
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für Soziale Dienste mit der Überwachung der Einhaltung der Weisung 
oder Auflage beauftragen.1 

5) Vorbehalten bleiben die §§ 176 bis 176b und 215 ABGB sowie 
§ 195 StGB. 

Unterbringung in geeigneten Einrichtungen 

Art. 25 

a) Grundsatz 

1) Kinder und Jugendliche, deren Wohl bei Belassung im gegebenen 
Umfeld durch psychische Störung, Sucht, soziale Devianz, Verwahrlo-
sung, Gewaltanwendung, sexuellen Missbrauch oder durch andere Beein-
trächtigungen schwerwiegend gefährdet ist, sei es durch eigenes Verhal-
ten oder durch das Verhalten anderer Personen, dürfen auch gegen ihren 
Willen oder den Willen der Erziehungsberechtigten in geeigneten Ein-
richtungen nach Art. 14 Abs. 2 untergebracht werden, wenn ihnen die 
nötige Hilfe anders nicht erwiesen werden kann. 

2) Die Belastung, welche Kinder und Jugendliche aufgrund einer psy-
chischen Störung oder ihres abweichenden Verhaltens für ihre Umge-
bung bedeuten, insbesondere die Gefährdung des Lebens oder der Ge-
sundheit anderer Personen, sind bei der Unterbringung zu berücksichtigen. 

3) Die Unterbringung kann in einer offenen oder in einer geschlosse-
nen Einrichtung erfolgen. 

Art. 26 

b) Unterbringung durch das Amt für Soziale Dienste 

Das Amt für Soziale Dienste kann mit Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten eine Unterbringung in einer offenen Einrichtung verfügen. 

Art. 27 

c) Unterbringung durch das Landgericht 

1) Das Landgericht entscheidet auf Antrag des Amtes für Soziale 
Dienste binnen vier Wochen über die Unterbringung, wenn: 

 
1 Art. 24 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2010 Nr. 454. 
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a) die Erziehungsberechtigten der Unterbringung in einer offenen Ein-
richtung nicht zustimmen; oder 

b) die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung erfolgen soll. 

2) Der Antrag des Amtes für Soziale Dienste hat Angaben über den 
Ort und die Dauer der Unterbringung sowie sein Fachgutachten zu ent-
halten. Erforderlichenfalls holt das Landgericht zusätzlich ein kinder- 
und jugendpsychiatrisches oder kinder- und jugendpsychologisches Gut-
achten oder weitere Fachgutachten ein. 

3) Das Landgericht bestellt Kindern und Jugendlichen erforderlichen-
falls eine Person, die ihnen rechtlichen Beistand leistet und ihre Interes-
sen im Verfahren vertritt. Die Kosten trägt das Land. 

4) Die Entscheidung über die Unterbringung sowie über die Bestel-
lung einer Person nach Abs. 3 ist den Erziehungsberechtigten, dem Amt 
für Soziale Dienste und in geeigneter Form den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen sowie gegebenenfalls dem Amtsarzt, dem diensthabenden 
Arzt oder der diensthabenden Ärztin zur Kenntnis zu bringen. 

5) Die Unterbringung darf längstens für ein Jahr angeordnet werden. 
Das Amt für Soziale Dienste hat regelmässig zu überprüfen, ob der 
Zweck der Massnahme erreicht wird und ob die Unterbringung weiter-
hin gerechtfertigt ist; dafür sind insbesondere Berichte der betreuenden 
in- oder ausländischen Institution einzuholen. 

6) Über eine Verlängerung der Massnahme entscheidet das Landge-
richt auf Antrag des Amtes für Soziale Dienste. Das Landgericht ent-
scheidet zudem über die vorzeitige Beendigung der Massnahme: 
a) auf Antrag des Amtes für Soziale Dienste; oder 
b) auf Antrag des betroffenen Kindes oder Jugendlichen oder der betrof-

fenen Jugendlichen oder der Erziehungsberechtigten; die Stellung-
nahme des Amtes für Soziale Dienste sowie ein unabhängiges Fach-
gutachten sind einzuholen. 

7) Kinder und Jugendliche sind aus einer Einrichtung zu entlassen, 
sobald der Zweck der Massnahme erreicht ist, ihr psychischer Zustand es 
erlaubt und ihre weitere Betreuung sichergestellt ist. 

8) Gegen die Entscheidung des Landgerichts können die von der Mass-
nahme betroffenen Kinder und Jugendlichen, die Personen, die ihnen 
rechtlichen Beistand nach Abs. 3 leisten, die Erziehungsberechtigten 
sowie das Amt für Soziale Dienste binnen 14 Tagen Rekurs an das Ober-
gericht erheben. Gegen die Entscheidung des Obergerichts steht densel-
ben der Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof offen. 
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Art. 28 

d) Unterbringung bei Gefahr im Verzug 

1) Bei Gefahr im Verzug hat das Amt für Soziale Dienste die sofortige 
Unterbringung oder die Zurückbehaltung in einer geeigneten Einrich-
tung unter Benachrichtigung des Landgerichts anzuordnen. 

2) Die Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung kann bei Ge-
fahr im Verzug auch vom Amtsarzt, einem diensthabenden Arzt oder 
einer diensthabenden Ärztin im Rahmen des Not- oder Notfalldienstes 
unter Benachrichtigung des Landgerichts und des Amtes für Soziale 
Dienste angeordnet werden. 

3) Das Landgericht hat binnen fünf Tagen über die Zulässigkeit der 
Anordnungen zu entscheiden. 

4) Das Amt für Soziale Dienste hat erforderlichenfalls weitere Mass-
nahmen unverzüglich beim Landgericht zu beantragen oder selbst zu 
treffen. 

Art. 29 

e) Anhörung 

1) Das Amt für Soziale Dienste und die Gerichte haben Kinder und 
Jugendliche sowie Erziehungsberechtigte vor der Entscheidung über eine 
Unterbringung oder Zurückbehaltung persönlich anzuhören. Die Anhö-
rung hat gegebenenfalls in der Einrichtung stattzufinden. 

2) Die Anhörung kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn eine in 
Abs. 1 genannte Person nicht fähig ist, ihre eigene Meinung zu äussern, 
oder die Anhörung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 

3) Ist die Anhörung vorübergehend nicht durchführbar, so ist sie so-
bald wie möglich nachzuholen. 

Art. 30 

Strafanzeigen des Amtes für Soziale Dienste 

1) Vorbehaltlich § 53 StPO kann das Amt für Soziale Dienste auch in 
Fällen, in denen es Meldungen über die Gefährdung oder Verletzung des 
Wohles von Kindern und Jugendlichen erhält, selbst aber kein persönli-
ches Vertrauensverhältnis zu diesen hat oder herstellt, von der Anzeige 
einer strafbaren Handlung an die Staatsanwaltschaft oder die Landespoli-
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zei absehen, wenn dadurch eine angemessene Hilfeleistung an die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen durch Dritte, deren Wirksamkeit eines 
persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, beeinträchtigt oder unter-
bunden würde. 

2) Die Staatsanwaltschaft und das Landgericht informieren das Amt 
für Soziale Dienste über das Ergebnis ihrer Erledigung, wenn das Amt 
für Soziale Dienste strafbare Handlungen, die im Zusammenhang mit 
einer Gefährdung oder Verletzung des Wohles von Kindern und Jugend-
lichen stehen, angezeigt hat. 

D. Unterstützung bei Straffälligkeit von Kindern und 
Jugendlichen 

Art. 31 

Unterstützung durch Massnahmen und Zusammenarbeit 

1) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung be-
gangen haben, sind mit geeigneten, insbesondere pädagogisch-therapeu-
tischen Massnahmen zu unterstützen, um weiteren Straftaten und einer 
dissozialen Entwicklung vorzubeugen. 

2) Zu diesem Zweck sind das Amt für Soziale Dienste, die Landespo-
lizei, die Staatsanwaltschaft, das Landgericht sowie die Bewährungshilfe 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sie haben sich gegenseitig zu unter-
stützen und ihre Tätigkeit miteinander abzustimmen. Dies gilt insbeson-
dere bei der Umsetzung diversioneller Massnahmen. 

Art. 32 

Meldung an das Amt für Soziale Dienste 

Die Staatsanwaltschaft hat dem Amt für Soziale Dienste zu melden: 
a) Kinder und Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung be-

gangen haben; 
b) die Einleitung von Strafverfahren gegen Jugendliche; und 
c) das Ergebnis der Erledigung durch die Staatsanwaltschaft oder die 

Gerichte in Jugendgerichtsverfahren. 



852.0 Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
 

18 

Art. 33 

Abklärungen und Empfehlungen 

1) Das Amt für Soziale Dienste hat die nach Art. 32 gemeldeten Fälle 
zu prüfen. 

2) Wenn die Umstände und die Art der Straftat auf familiäre, schuli-
sche, berufliche oder soziale Probleme oder auf eine Störung der Persön-
lichkeitsentwicklung hinweisen, trifft das Amt für Soziale Dienste die 
erforderlichen Abklärungen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste teilt der Staatsanwaltschaft oder dem 
Landgericht Feststellungen nach Abs. 2 mit und übermittelt ihnen Emp-
fehlungen für geeignete, insbesondere pädagogisch-therapeutische Mass-
nahmen. 

4) Ergibt sich aus den Abklärungen des Amtes für Soziale Dienste ein 
Handlungsbedarf zur Sicherung des Wohles von Kindern und Jugendli-
chen, so kommt Abschnitt C zur Anwendung. Das Amt für Soziale 
Dienste informiert das Landgericht oder die Staatsanwaltschaft über 
geleistete Hilfen oder getroffene Massnahmen, solange diese mit der 
Angelegenheit der betroffenen Kinder und Jugendlichen befasst sind. 

Art. 34 

Erziehungsmassnahmen und besondere Erhebungen 

1) Hilfen nach Abschnitt B können vom Landgericht als Erziehungs-
massnahmen im Sinne des § 3 des Jugendgerichtsgesetzes angeordnet 
werden. 

2) Beruht die Anordnung des Landgerichts auf einer Empfehlung des 
Amtes für Soziale Dienste, so richten sich Kostentragung und Kostenbe-
teiligung nach Art. 18. 

3) Ist das Amt für Soziale Dienste nach § 21 des Jugendgerichtsgesetzes 
mit besonderen Erhebungen betraut, findet Art. 33 Abs. 3 Anwendung. 
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E. Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption und 
Adoptionen im Ausland 

1. Allgemeine Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern und 
Jugendlichen 

Art. 35 

Bewilligungspflicht 

Wer Kinder oder Jugendliche zum Zweck der Adoption in seinen 
Haushalt aufnehmen oder im Ausland adoptieren will, bedarf für jedes 
Kind, für jede Jugendliche und jeden Jugendlichen einer Bewilligung des 
Amtes für Soziale Dienste. 

Art. 36 

Allgemeine Voraussetzungen 

1) Ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher darf nur zum 
Zweck der Adoption aufgenommen oder im Ausland adoptiert werden, 
wenn die künftigen Adoptiveltern oder die künftige Adoptivperson 
(künftige Adoptivpersonen) und ihre Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner nach Leumund, Gesundheit, Persönlichkeit, erzieherischer Eig-
nung, nach den wirtschaftlichen Verhältnissen sowie den Wohnverhält-
nissen für gute Pflege, Erziehung und Ausbildung sowie für den Unter-
halt des Kindes, der Jugendlichen oder des Jugendlichen Gewähr bieten 
und das Wohl anderer in dem Haushalt lebender Kinder und Jugendli-
cher nicht gefährdet wird. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Erteilung der Bewilligung, ob: 
a) der Adoption keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen; 
b) die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen; 
c) die gesamten Umstände erwarten lassen, dass die Adoption dem Wohl 

des Kindes, der Jugendlichen oder des Jugendlichen dient. 

3) Die Regierung regelt das Nähere über das Bewilligungsverfahren 
und die Voraussetzungen für die Aufnahme von Kindern und Jugendli-
chen zum Zweck der Adoption und im Ausland adoptierter Kinder und 
Jugendlichen mit Verordnung. 
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Art. 37 

Unterhalts- und Versicherungspflichten 

1) Wer Kinder oder Jugendliche zum Zweck der Adoption in seinen 
Haushalt aufnimmt, muss: 
a) für deren Unterhalt wie für den eigener Kinder und Jugendlicher 

aufkommen; § 140 ABGB gilt sinngemäss. Die Gewährung von Pfle-
gegeld ist ausgeschlossen; 

b) für diese eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung in an-
gemessenem Umfang abschliessen. 

2) Stellt sich nach Aufnahme von Kindern und Jugendlichen heraus, 
dass die Adoption nicht zustande kommen kann, sind dennoch sämtliche 
Kosten für deren Unterhalt einschliesslich Versicherungen von den Pfle-
gepersonen zu tragen, bis eine Adoption durch Drittpersonen zustande 
kommt, oder, sofern dies für das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
erforderlich war, sie in ihren Heimatstaat zurückgekehrt sind. 

Art. 38 

Gewaltverbot 

Das Gewaltverbot für Eltern gemäss § 146a Abs. 2 ABGB gilt auch 
für Pflegepersonen. 

Art. 39 

Pflegezeit und Aufsicht 

1) Die Pflegezeit vor einer Adoption soll ein halbes Jahr nicht über-
schreiten. 

2) Während der Pflegezeit prüft das Amt für Soziale Dienste, ob die 
Voraussetzungen für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen wei-
terhin erfüllt sind und berät die künftigen Adoptivpersonen bei Bedarf. 

3) Die künftigen Adoptivpersonen haben dem Amt für Soziale Dienste 
jede wesentliche Änderung der Verhältnisse während der Pflegezeit zu 
melden. 

4) Können Mängel oder Schwierigkeiten nicht behoben werden und 
erscheinen Massnahmen zur Abhilfe nutzlos, so hat das Amt für Soziale 
Dienste die Bewilligung zu entziehen und die notwendigen Massnahmen 
zu treffen. 
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5) Die Regierung regelt das Nähere betreffend die Aufsicht über Pflege-
verhältnisse zum Zweck der Adoption mit Verordnung. 

2. Besondere Bestimmungen für die Aufnahme von Kindern und  
Jugendlichen aus dem Ausland 

Art. 40 

Zusätzliche Voraussetzungen 

1) Kinder und Jugendliche, die bisher im Ausland gelebt haben, dür-
fen nur zum Zweck der Adoption aufgenommen oder im Ausland adop-
tiert werden, wenn die künftigen Adoptivpersonen bereit sind, die Kin-
der und Jugendlichen in ihrer Eigenart anzunehmen und entsprechend 
ihrem Alter mit ihrem Herkunftsland vertraut zu machen. 

2) Dem Amt für Soziale Dienste sind zudem vorzulegen: 
a) ein ärztlicher Bericht über die Gesundheit des Kindes, der Jugendli-

chen oder des Jugendlichen; 
b) ein Bericht, der die bisherige Lebensgeschichte des Kindes, der Ju-

gendlichen oder des Jugendlichen, soweit sie bekannt ist, darstellt; 
c) die Zustimmung der Eltern des Kindes, der Jugendlichen oder des 

Jugendlichen zur Adoption oder die Erklärung einer Behörde im Her-
kunftsland, weshalb die Zustimmung nicht beigebracht werden kann; 

d) die Erklärung einer nach dem Recht des Herkunftslandes zuständigen 
Behörde, dass die Adoption dem Wohl des Kindes, der Jugendlichen 
oder des Jugendlichen entspricht; 

e) die schriftliche Willensbekundung der künftigen Adoptivpersonen, 
dass sie das Kind, die Jugendliche oder den Jugendlichen adoptieren 
wollen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Erteilung der Bewilligung, 
ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 vorliegen. 

Art. 41 

Persönlicher Kontakt 

Die Bewilligung zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus 
dem Ausland ist vom Amt für Soziale Dienste unter der Auflage zu ertei-
len, dass die künftigen Adoptivpersonen das Kind, die Jugendliche oder 



852.0 Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
 

22 

den Jugendlichen im Heimatstaat besuchen, sofern noch kein persönli-
cher Kontakt stattgefunden hat, oder im Heimatstaat abholen und nach 
Liechtenstein begleiten. Wenn ausserordentliche Umstände vorliegen, kann 
von der Auflage abgesehen werden. 

Art. 42 

Einreise und Aufenthalt 

Die Einreisevisa und die Zusicherungen der Aufenthaltsbewilligun-
gen für Kinder und Jugendliche aus dem Ausland, die zum Zweck der 
Adoption oder nach erfolgter Adoption im Ausland im Inland aufge-
nommen werden sollen, dürfen nur bei Vorliegen einer Bewilligung des 
Amtes für Soziale Dienste zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen 
erteilt werden. 

Art. 43 

Meldepflicht 

Die künftigen Adoptivpersonen sowie Personen, die ein Kind, eine 
Jugendliche oder einen Jugendlichen im Ausland adoptiert haben, müs-
sen dem Amt für Soziale Dienste innerhalb von zehn Tagen die Einreise 
des Kindes, der Jugendlichen oder des Jugendlichen melden. 

Art. 44 

Obsorge 

1) Vom Zeitpunkt der Ausreise von Kindern und Jugendlichen aus 
ihren Heimatstaaten bis zu ihrer Adoption obliegt die Obsorge für Kin-
der und Jugendliche den künftigen Adoptivpersonen, soweit die Obsorge 
für diese Zeit nicht einer Person oder Behörde im Heimatstaat obliegt. 
Die Regelungen des ABGB über die Obsorge finden für die künftigen 
Adoptivpersonen sinngemäss Anwendung. 

2) Die Unterhalts- und Versicherungspflichten nach Art. 37 entstehen 
mit dem Zeitpunkt der Ausreise von Kindern und Jugendlichen aus ihren 
Heimatstaaten. 



Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 852.0 
 

23 

Art. 45 

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen 

1) Wer die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen aus dem Aus-
land zum Zweck der Adoption gewerbsmässig betreibt, bedarf einer Be-
willigung des Amtes für Soziale Dienste. 

2) Niemand darf aus einer Tätigkeit im Zusammenhang mit einer in-
ternationalen Adoption unstatthafte Vermögens- oder sonstige Vorteile 
erlangen. Es dürfen nur Kosten und Auslagen, einschliesslich angemesse-
ner Honorare an der Adoption beteiligter Personen in Rechnung gestellt 
und gezahlt werden. 

3) Das Amt für Soziale Dienste übt die Aufsicht über die Vermitt-
lungsstellen aus. Bei missbräuchlicher Adoptionsvermittlung, insbeson-
dere nach Abs. 2, hat es die Bewilligung zu entziehen und die notwendi-
gen Massnahmen zu treffen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Vermittlung von Kin-
dern und Jugendlichen aus dem Ausland zum Zweck der Adoption mit 
Verordnung, insbesondere betreffend die Voraussetzungen und die Auf-
sicht über die Vermittlungsstellen. 

Art. 461 

Verfahren nach dem Haager Übereinkommen 

1) Das Amt für Soziale Dienste ist die Zentrale Behörde im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 des Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz 
von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Internationa-
len Adoption ("Haager Übereinkommen"). 

2) Das Landgericht ist die zuständige Behörde für die Ausstellung einer 
Adoptionsbescheinigung im Sinne des Art. 23 Abs. 1 des "Haager Über-
einkommens". 

3) Bei Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus Vertragsstaaten 
des "Haager Übereinkommens" richtet sich das Verfahren nach diesem 
Übereinkommen. 

 
1 Art. 46 tritt gemäss Art. 110 LGBl. 2009 Nr. 31 an dem Tag in Kraft, an welchem das 

Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption für das Fürstentum Liechtenstein in 
Kraft tritt.. 



852.0 Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
 

24 

Art. 47 

Anerkennung von Adoptionen 

Im Ausland erfolgte Adoptionen, die gemäss den Bestimmungen des 
Abschnittes E zustande gekommen sind, werden anerkannt. Eine Bestä-
tigung der ausländischen Behörde, die die Adoption durchgeführt hat, ist 
beizubringen. 

3. Informationsrecht für adoptierte Kinder und Jugendliche 

Art. 48 

Recht auf Information über die Herkunft 

Kindern und Jugendlichen ist, soweit möglich, von den zuständigen 
Behörden in psychologisch angemessener Form Zugang zu den Angaben 
über ihre Herkunft, insbesondere über die Identität ihrer biologischen 
Eltern, zu geben. 

F. Ausserhäusliche Betreuung und Pflege von Kindern und 
Jugendlichen 

1. Private Betreuungs- und Pflegeverhältnisse 

Art. 49 

Bewilligungspflicht 

1) Wer Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in seinen Haushalt 
aufnehmen will, bedarf für jedes Kind, für jede Jugendliche und jeden 
Jugendlichen einer Bewilligung des Amtes für Soziale Dienste, sofern die 
Aufnahme erfolgt: 
a) entgeltlich; und 
b) während eines Zeitraumes von wenigstens drei Monaten an 40 Stun-

den pro Monat. 

2) Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind: 
a) Betreuungs- und Pflegeverhältnisse von Verwandten oder Verschwä-

gerten bis und mit dem dritten Grad; 
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b) Pflegeverhältnisse, soweit den Pflegepersonen die Erziehungsrechte 
durch das Gericht übertragen wurden; 

c) gerichtlich oder amtlich angeordnete Pflegeverhältnisse. 

3) Wer eine Bewilligung des Amtes für Soziale Dienste nach Abs. 1 
erhalten hat, bedarf keiner zusätzlichen Gewerbebewilligung des Amtes 
für Volkswirtschaft. 

Art. 50 

Voraussetzungen 

1) Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren darf 
nur erfolgen, wenn die Betreuungs- oder Pflegepersonen und ihre Mit-
bewohnerinnen und Mitbewohner nach Persönlichkeit, Gesundheit und 
erzieherischer Eignung sowie nach den Wohnverhältnissen für gute Pflege, 
Erziehung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen Gewähr bieten 
und das Wohl anderer im Haushalt lebender Kinder und Jugendlicher 
nicht gefährdet wird. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Erteilung der Bewilligung 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen. 

Art. 51 

Gewaltverbot 

Das Gewaltverbot für Eltern gemäss § 146a Abs. 2 ABGB gilt auch 
für Betreuungs- und Pflegepersonen. 

Art. 52 

Aufsicht 

1) Das Amt für Soziale Dienste prüft nach Aufnahme des Betreu-
ungs- oder Pflegeverhältnisses, ob die Voraussetzungen nach Art. 50 
Abs. 1 weiterhin erfüllt sind und berät die Betreuungs- oder Pflegeperso-
nen bei Bedarf. 

2) Können Mängel oder Schwierigkeiten auch in Zusammenarbeit mit 
den Eltern oder der gesetzlichen Vertretung nicht behoben werden und 
erscheinen andere Massnahmen zur Abhilfe nutzlos, so hat das Amt für 
Soziale Dienste die Bewilligung zu entziehen und die notwendigen 
Massnahmen zu treffen. 
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3) Bei Gefahr im Verzug trifft das Amt für Soziale Dienste unverzüg-
lich die notwendigen Massnahmen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere betreffend die Aufsicht über Be-
treuungs- und Pflegeverhältnisse mit Verordnung. 

2. Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 

Art. 53 

Bewilligungspflicht 

1) Der Betrieb von Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche zur 
Betreuung oder Pflege aufnehmen, bedarf einer Bewilligung des Amtes 
für Soziale Dienste. 

2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind Kindergärten und 
schulische Einrichtungen, die unter der Aufsicht des Staates stehen. 

3) Wer eine Bewilligung des Amtes für Soziale Dienste nach Abs. 1 
erhalten hat, bedarf keiner zusätzlichen Gewerbebewilligung des Amtes 
für Volkswirtschaft. 

Art. 54 

Voraussetzungen 

1) Eine Einrichtung darf nur betrieben werden, wenn: 
a) eine für die körperliche und psychische Entwicklung förderliche Be-

treuung oder Pflege der Kinder und Jugendlichen durch das Vorliegen 
eines nach wissenschaftlich anerkannten Kriterien erstellten pädago-
gischen Konzepts gesichert erscheint; 

b) die leitende Person und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
Persönlichkeit, Gesundheit, erzieherischer Befähigung und Ausbil-
dung für ihre Aufgabe geeignet sind und die Zahl der Mitarbeitenden 
in einem angemessenen Verhältnis zu der Zahl der zu betreuenden 
Kinder und Jugendlichen steht; 

c) für gesunde und abwechslungsreiche Ernährung gesorgt ist; 
d) die Einrichtungen den anerkannten Anforderungen der Wohnhygiene 

und des Brandschutzes entsprechen; 
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e) die Einrichtung eine gesicherte wirtschaftliche und organisatorische 
Grundlage hat; und 

f) die Einrichtung über eine angemessene Haftpflichtversicherung verfügt. 

2) Das Amt für Soziale Dienste prüft vor Erteilung der Bewilligung 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen. 

3) Die Regierung regelt das Nähere über das Bewilligungsverfahren 
und die Anforderungen an den Betrieb der Einrichtung mit Verordnung. 

Art. 55 

Gewaltverbot 

Das Gewaltverbot für Eltern gemäss § 146a Abs. 2 ABGB gilt auch 
für Betreuungs- und Pflegepersonen. 

Art. 56 

Aufsicht 

1) Das Amt für Soziale Dienste prüft regelmässig nach Aufnahme des 
Betriebes, ob die Voraussetzungen nach Art. 54 weiterhin erfüllt sind. 

2) Können Mängel oder Schwierigkeiten durch Beratung oder Ver-
mittlung fachkundiger Hilfe nicht beseitigt werden, so fordert das Amt 
für Soziale Dienste die leitende Person der Einrichtung unter Mitteilung 
an den Träger auf, unverzüglich die zur Behebung der Mängel oder 
Schwierigkeiten nötigen Vorkehrungen zu treffen. 

3) Sind diese Massnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie zum 
vornherein ungenügend, entzieht das Amt für Soziale Dienste die Bewil-
ligung und trifft die notwendigen Massnahmen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere betreffend die Aufsicht über die 
Betreuungs- und Pflegeverhältnisse mit Verordnung. 
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G. Private Einrichtungen und finanzielle Beiträge 

Art. 57 

Mitwirkung privater Einrichtungen 

1) Geeignete private Einrichtungen wie Beratungsstellen, pädagogisch-
therapeutische Einrichtungen oder Tagesbetreuungseinrichtungen, können 
zur Mitwirkung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen und finan-
ziell unterstützt werden. Das Amt für Soziale Dienste schliesst zu diesem 
Zweck mit den Trägern solcher Einrichtungen Leistungsverträge ab, die 
der Genehmigung durch die Regierung bedürfen. Mit der Genehmigung 
des Leistungsvertrages gilt die Einrichtung als anerkannt. 

2) Der Leistungsvertrag regelt insbesondere die Form der Mitwir-
kung der privaten Einrichtung sowie die finanziellen Beiträge, die an sie 
ausgerichtet werden können. 

3) Das Amt für Soziale Dienste überwacht die Einhaltung der Leis-
tungsverträge und richtet die finanziellen Beiträge aus. 

4) Das Amt für Soziale Dienste kann anerkannte private Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe fachlich und organisatorisch unterstützen. 

Art. 58 

Aufsicht über private Einrichtungen 

1) Die Aufsicht über die anerkannten privaten Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe obliegt dem Amt für Soziale Dienste, insbeson-
dere in fachlicher, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. 

2) Werden im Rahmen der Aufsichtstätigkeit Mängel oder Schwierig-
keiten festgestellt und diese trotz Mahnung nicht behoben, so kann das 
Amt für Soziale Dienste den Leistungsvertrag kündigen und bei der Re-
gierung die Aberkennung als private Einrichtung der Kinder- und Ju-
gendhilfe beantragen sowie gegebenenfalls die Bewilligung nach Art. 56 
Abs. 3 entziehen. 

Art. 59 

Mitwirkung anderer Organisationen und von Einzelpersonen 

1) Für einzelne Projekte und Dienstleistungen kann das Amt für So-
ziale Dienste im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Aufträge auch an 
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Organisationen, die nicht anerkannte private Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe sind, sowie an Einzelpersonen vergeben oder sich an von 
diesen angebotenen Programmen beteiligen und diese finanzieren. 

2) Insbesondere können finanziell unterstützt werden: 
a) Trainings- und Beschäftigungsprogramme, Arbeits- und Eingliede-

rungsprojekte sowie andere soziale und pädagogisch orientierte Pro-
jekte; 

b) Entlastungs- und Unterstützungsdienste, die der besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf dienen oder Familien mit besonderen Be-
lastungen zugute kommen. 

Art. 60 

Sicherung von Betreuungsplätzen 

Das Amt für Soziale Dienste sorgt zur Gewährleistung der Kinder- 
und Jugendhilfe für die Sicherung von Betreuungsplätzen in pädago-
gisch-therapeutischen Einrichtungen und legt bei Bedarf der Regierung 
entsprechende Verträge mit ausländischen Institutionen und Behörden 
zur Genehmigung und Unterzeichnung vor. Es überprüft, ob die Kin-
der- und Jugendhilfe durch die Errichtung und den Betrieb der erforder-
lichen Einrichtungen im Inland besser gewährleistet werden kann. 

H. Anerkennung von Vaterschaften 

Art. 61 

Beurkundung und Beglaubigung 

Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft sowie damit im 
Zusammenhang stehende Erklärungen sind vom Amt für Soziale Dienste 
zu beurkunden und zu beglaubigen. Den Eltern ist vom Amt für Soziale 
Dienste der Abschluss einer Unterhaltsvereinbarung zu empfehlen. 
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III. Kinder- und Jugendschutz 

A. Allgemeines 

Art. 62 

Zweck, Grundsätze 

1) Der Kinder- und Jugendschutz bezweckt: 
a) den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Situatio-

nen, die sie schädigen oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen kön-
nen, sowie vor Handlungen und Tätigkeiten, die ihnen aufgrund ihres 
Alters- und Entwicklungsstandes nicht zuträglich sind; 

b) die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Fähigkeit zum 
Selbstschutz. 

2) Alle Erwachsenen sind im Rahmen der privaten und öffentlichen 
Erziehung verpflichtet, ihre Verantwortung für Kinder und Jugendliche 
innerhalb ihres Einflussbereiches zu übernehmen. Sie sollen in der Wahr-
nehmung ihrer Pflichten bestärkt, aber auch zur Verantwortung gezogen 
werden, wenn sie diese verletzen. 

3) Gefährdungen ist durch präventive Massnahmen wie Information, 
Aufklärung und Beratung entgegenzuwirken. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sollen insbesondere darin bestärkt werden, gefährliche Ein-
flüsse kritisch zu bewerten und abzuwehren. 

Art. 63 

Gefahrenschutz 

Der Kinder- und Jugendschutz beinhaltet insbesondere den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor: 
a) Konsum von Suchtmitteln, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit 

von Suchtmitteln sowie Suchtverhalten; 
b) politischer, weltanschaulicher oder religiöser Indoktrinierung, insbe-

sondere durch Sekten; 
c) Pornographie, Prostitution, Pädophilie und anderen Formen der Ver-

letzung ihrer sexuellen Integrität; 
d) Diskriminierung wie Sexismus und Rassismus, politischer Radikali-

sierung wie Rechtsradikalismus, Gewalt, Gewalt- und Kriegsverherr-
lichung sowie anderen Formen der Menschenverachtung; 



Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 852.0 
 

31 

e) Handel mit Kindern und Jugendlichen; 
f) wirtschaftlicher Ausbeutung und Abhängigkeit durch Schulden sowie 

anderen Formen der Ausnutzung der körperlichen oder geistigen Un-
reife im Geschäftsverkehr und im Arbeitsleben. 

B. Besondere Gefährdungen 

Art. 64 

Aufsicht 

1) Als Aufsichtspersonen gelten erwachsene Personen, denen kraft ihres 
beruflichen Auftrages oder im Auftrag von Erziehungsberechtigten Kin-
der und Jugendliche anvertraut sind. 

2) Die Erziehungsberechtigten haben den Kontrollorganen nach Art. 75 
Auskunft darüber zu erteilen, ob sie einen Auftrag nach Abs. 1 erteilt 
haben. Bei Verweigerung der Auskunft gilt der Auftrag als nicht erteilt. 

3) Die Erziehungsberechtigten und Aufsichtspersonen haben im 
Rahmen ihrer elterlichen Erziehungspflichten oder ihrer Aufsichtspflicht 
dafür zu sorgen, dass die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen die 
Kinder- und Jugendschutzbestimmungen einhalten. 

Art. 65 

Ausgangsregelung 

1) Die Erziehungsberechtigten entscheiden vorbehaltlich Abs. 2 und 
3 sowie Art. 66 über den Aufenthalt ihrer Kinder und Jugendlichen. 

2) Kinder dürfen, vorbehaltlich Abs. 4, nur ausserhalb von Privat-
haushalten übernachten oder sich zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in 
der Öffentlichkeit aufhalten, sofern sie in Begleitung einer erziehungsbe-
rechtigten Person oder einer Aufsichtsperson sind. 

3) Jugendliche unter 16 Jahren dürfen, vorbehaltlich Abs. 4, nur aus-
serhalb von Privathaushalten übernachten oder sich zwischen 24.00 Uhr 
und 5.00 Uhr in der Öffentlichkeit aufhalten, sofern sie: 
a) in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder einer Auf-

sichtsperson sind; oder 
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b) für den konkreten Anlass die schriftliche Erlaubnis einer erziehungs-
berechtigten Person vorweisen können; die Erlaubnis hat zu enthalten: 
1. das Datum; 
2. den oder die Aufenthaltsorte; 
3. die Uhrzeit, wann der oder die Jugendliche wieder zu Hause sein 

muss; 
4. die Unterschrift der erziehungsberechtigten Person. 

4) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen mit Erlaubnis einer 
erziehungsberechtigten Person in Begleitung einer bevollmächtigten 
Jugendlichen oder eines bevollmächtigten Jugendlichen in Gruppen aus-
wärts übernachten, wenn die Übernachtung im Rahmen eines Lagers 
einer Einrichtung oder Vereinigung der Kinder- und Jugendarbeit statt-
findet, und eine erwachsene Person die Oberaufsicht hat. 

5) Die Erziehungsberechtigten und Aufsichtspersonen haben dafür 
zu sorgen, dass ausserhalb der erlaubten Ausgangszeiten auch der Heim- 
oder Rückweg der Kinder und Jugendlichen unter Aufsicht stattfindet. 

6) Die Erziehungsberechtigten haben den Kontrollorganen nach Art. 75 
Auskunft darüber zu erteilen, ob sie eine Erlaubnis nach Abs. 3 Bst. b 
erteilt haben; bei Verweigerung der Auskunft gilt die Erlaubnis als nicht 
erteilt. 

7) Andere Erwachsene, insbesondere Wirtinnen und Wirte sowie Per-
sonen, die Veranstaltungen durchführen, haben Kinder und Jugendliche, 
die sich ausserhalb der erlaubten Ausgangszeiten in ihrem Bereich befin-
den, zur Heim- oder Rückkehr anzuhalten. 

Art. 66 

Kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten 

1) Geht von einer Örtlichkeit aufgrund der Art, der Lage, der Aus-
stattung, der Betriebsweise, der dort stattfindenden Veranstaltungen, 
Darbietungen oder Schaustellungen oder vom voraussichtlichen Besu-
cherkreis eine Gefahr für Kinder und Jugendliche nach Art. 62 Abs. 1 
Bst. a und Art. 63 aus, haben die Personen, die für solche Örtlichkeiten 
verantwortlich sind oder dort Veranstaltungen durchführen, sicherzustel-
len, dass Kinder und Jugendliche, allenfalls bestimmte Altersgruppen, 
davon ausgeschlossen werden. Von einer Örtlichkeit kann dauerhaft oder 
nur zeitweise eine Gefahr für Kinder und Jugendliche ausgehen. 



Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 852.0 
 

33 

2) Wenn eine Örtlichkeit aus mehreren abgetrennten Räumen besteht, 
muss sich der Ausschluss von Kindern und Jugendlichen auf jene Teile 
beziehen, für die eine der Voraussetzungen nach Abs. 1 zutrifft. 

3) Kinder und Jugendliche dürfen Örtlichkeiten, von denen sie ausge-
schlossen wurden, nicht betreten. 

4) Für Örtlichkeiten, von denen eine Gefahr für die Sicherheit von 
Kindern und Jugendlichen ausgeht, haben die Personen, die für solche 
Örtlichkeiten verantwortlich sind oder dort Veranstaltungen durchfüh-
ren, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die dem besonderen Sicher-
heitsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen entsprechen. 

5) Das Amt für Soziale Dienste kann den Ausschluss von Kindern 
und Jugendlichen von kinder- und jugendgefährdenden Örtlichkeiten 
mit sofortiger Wirkung anordnen, soweit dies dringend erforderlich ist. 
Es kann auch Beschränkungen oder Auflagen anordnen, wenn dadurch 
die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird. 

6) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sie kann insbe-
sondere kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten näher bezeichnen 
und Altersbeschränkungen vorsehen; die Beurteilung der schädlichen 
Wirkung oder der Entwicklungsbeeinträchtigung gemäss Art. 62 Abs. 1 
Bst. a durch Gefahren im Sinne von Art. 63 richtet sich nach dem Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Art. 67 

Kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen 

1) Produkte und Dienstleistungen, einschliesslich Medienprodukte 
und -dienstleistungen, von denen Gefahren für Kinder und Jugendliche 
nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a und Art. 63 oder für die Sicherheit von Kin-
dern und Jugendlichen ausgehen, dürfen diesen, allenfalls bestimmten 
Altersgruppen, nicht angeboten, überlassen, vorgeführt oder sonstwie 
zugänglich gemacht werden. Die Sicherheit kann beispielsweise durch 
Produkte wie Feuerwerkskörper, waffenähnliche Gegenstände, gefährdet 
sein. 

2) Personen, die kinder- und jugendgefährdende Produkte oder Dienst-
leistungen nach Abs. 1 anbieten oder vorführen und Unternehmer, die 
den Zugang zu solchen Produkten oder Dienstleistungen ermöglichen, 
haben durch geeignete und zumutbare Massnahmen sicherzustellen, dass 
Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Produkten und Dienstleistun-
gen erhalten, die für ihre Altersgruppe nicht geeignet sind. 
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3) Automaten und ähnliche Geräte, die kinder- und jugendgefähr-
dende Produkte enthalten, dürfen nur aufgestellt werden, wenn durch 
entsprechende Sicherheitsvorkehrung sichergestellt ist, dass Kinder und 
Jugendliche diese Produkte nicht erhalten. Dies gilt insbesondere für 
Selbstbedienungsautomaten wie Zigaretten- und Spielautomaten. 

4) Personen, die kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienst-
leistungen herstellen, vertreiben, anbieten oder vorführen haben insbe-
sondere auch sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche, allenfalls 
bestimmte Altersgruppen, nicht bei der Herstellung, beim Vertrieb, beim 
Verkauf oder bei der Vorführung von kinder- und jugendgefährdenden 
Produkten und Dienstleistungen mitwirken, es sei denn, dass deren Mit-
wirkung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erlaubt ist, und erfor-
derlichenfalls eine entsprechende Bewilligung einer zuständigen Behörde 
vorliegt. 

5) Das Amt für Soziale Dienste kann Massnahmen im Sinne des Abs. 6 
mit sofortiger Wirkung anordnen, soweit dies dringend erforderlich ist. 

6) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung, insbesondere 
kann sie: 
a) kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen be-

zeichnen und festlegen, welche Produkte und Dienstleistungen nur für 
bestimmte Altersgruppen geeignet sind; die Beurteilung der schädli-
chen Wirkung oder der Entwicklungsbeeinträchtigung gemäss Art. 62 
Abs. 1 Bst. a durch Gefahren im Sinne von Art. 63 richtet sich nach 
dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse; 

b) festlegen, welche Massnahmen die Verantwortlichen nach Abs. 2 zu 
treffen haben; 

c) die Ausstellung von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und 
Dienstleistungen an Orten, wo sie Kindern und Jugendlichen zugäng-
lich sind, verbieten; 

d) die Bewerbung von kinder- und jugendgefährdenden Produkten und 
Dienstleistungen im Sinne des Art. 70 beschränken; 

e) Kindern und Jugendlichen den Konsum und Besitz bestimmter kin-
der- und jugendgefährdender Produkte verbieten. 

7) Die Bestimmungen der Mediengesetzgebung über den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen bleiben vorbehalten. 
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Art. 68 

Altersfreigabe, Klassifizierung und Hinweispflichten für audio-visuelle 
Medienprodukte und -dienstleistungen 

1) Audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen, insbeson-
dere Filme und Unterhaltungssoftware, dürfen Kindern und Jugendli-
chen nur dann angeboten, überlassen, vorgeführt oder sonstwie zugäng-
lich gemacht werden und von diesen nur dann in ihren Besitz gebracht 
und konsumiert werden, wenn sie für ihre jeweilige Altersgruppe nach 
Abs. 2 freigegeben sind. 

2) Personen, die audio-visuelle Medienprodukte und -dienstleistungen 
gewerbsmässig anbieten oder vorführen, haben entsprechend den Emp-
fehlungen der vom Amt für Soziale Dienste bezeichneten Referenzstellen 
die Mindestalterklassifizierung sicherzustellen und auf diese deutlich 
sichtbar hinzuweisen. Liegt keine Empfehlung vor, so erfolgt die Min-
destalterklassifizierung nach den Vorgaben des Amtes für Soziale Dienste. 

3) In Fernsehprogrammen von Zeitungen und Zeitschriften, für die 
Beiträge nach den Bestimmungen der Medienförderungsgesetzgebung 
ausgerichtet werden, ist nach Möglichkeit auf die Mindestalterempfeh-
lungen hinzuweisen. 

Art. 69 

Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

1) Die Abgabe und Weitergabe von alkoholhaltigen Getränken sowie 
Tabakerzeugnissen und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (Tabak-
waren) an Kinder und nicht berechtigte Jugendliche nach Abs. 3 und 4 
sind verboten. Dies gilt auch dann, wenn die alkoholhaltigen Getränke 
und Tabakwaren für andere Personen bestimmt sind. 

2) An Veranstaltungen, die sich speziell an Kinder und Jugendliche 
richten, dürfen gebrannter Alkohol (Spirituosen) und industriell herge-
stellte alkoholhaltige Mischgetränke (Alkopops) nicht abgegeben wer-
den. 

3) Der Konsum und der Besitz von alkoholhaltigen Getränken und 
Tabakwaren sind Kindern sowie Jugendlichen unter 16 Jahren verboten. 

4) Der Konsum und der Besitz von Spirituosen und Alkopops sind 
Kindern und Jugendlichen verboten. 

5) Kinder und Jugendliche dürfen zur Übertretung der Verbote nach 
Abs. 1 bis 4 nicht verleitet werden. 
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6) Im Getränkeangebot in Gaststätten sowie in Vereinslokalen, Dis-
kotheken, Clubs und bei Veranstaltungen, die Kindern und Jugendlichen 
zugänglich sind, sind mindestens drei gängige alkoholfreie Getränke 
günstiger anzubieten als das günstigste alkoholhaltige Getränk in der 
gleichen Menge. 

7) Alkoholhaltige Getränke müssen so zum Verkauf angeboten wer-
den, dass sie von alkoholfreien Getränken deutlich unterscheidbar sind. 

Art. 70 

Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren 

1) Die Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren, die 
sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet, sowie der Einsatz von 
Kindern und Jugendlichen zur Bewerbung von alkoholhaltigen Geträn-
ken und Tabakwaren sind verboten. 

2) Alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren dürfen nicht mit Anga-
ben und Abbildungen versehen werden, die sich speziell an Kinder und 
Jugendliche richten. Bezüglich der Aufmachung alkoholhaltiger Geträn-
ke und Tabakwaren gilt dasselbe. 

3) Die Werbung für alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren ist ins-
besondere verboten: 
a) an Orten, wo sich hauptsächlich Kinder und Jugendliche aufhalten; 
b) an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die hauptsächlich von 

Kindern und Jugendlichen besucht werden; 
c) in Medienprodukten und -dienstleistungen, wie Zeitungen, Zeitschrif-

ten, Filme, Unterhaltungssoftware, die hauptsächlich für Kinder und 
Jugendliche bestimmt sind; 

d) durch unentgeltliche Abgabe von Werbegegenständen an Kinder und 
Jugendliche wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, Badebälle; 

e) durch unentgeltliche Abgabe von alkoholhaltigen Getränken und 
Tabakwaren an Kinder und Jugendliche; 

f) auf Spielzeug; 
g) auf Schulmaterialien wie Schulmappen, Etuis, Füllfederhaltern. 

4) Die Bestimmungen der Mediengesetzgebung zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen bleiben vorbehalten. 
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Art. 71 

Betäubungsmittel 

1) Auf die Herstellung, die Abgabe, den Bezug und die Verwendung 
von Betäubungsmitteln finden die Straf- und sonstigen gesetzlichen Be-
stimmungen über die Betäubungsmittel Anwendung. Bei Zuwiderhand-
lungen durch Kinder und Jugendliche kommen neben dem Jugendge-
richtsgesetz auch die Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere die 
Art. 31 bis 34, zur Anwendung. 

2) Der Konsum und der Besitz von Substanzen, die unter das Betäu-
bungsmittelgesetz fallen, deren Konsum und Besitz Erwachsenen aber 
nicht untersagt ist, ist Kindern und Jugendlichen verboten. Bei Übertre-
tung dieser Verbote durch Kinder und Jugendliche kommen die Kinder- 
und Jugendschutzbestimmungen zur Anwendung; eine strafrechtliche Ver-
folgung findet nicht statt. 

3) Substanzen, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, je-
doch der Betäubung, Aufputschung oder Berauschung dienen, dürfen 
nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben oder weitergegeben werden 
und von diesen nicht konsumiert oder in ihren Besitz gebracht werden. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anwendung ärztlich angeordnet wurde. 
Es kommen die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen, insbesondere 
Art. 67, zur Anwendung. 

C. Durchführung 

Art. 72 

Mitwirkung der Gemeinden 

Die Gemeinden sind bei der Durchführung des Kinder- und Jugend-
schutzes zur Mitwirkung verpflichtet. 

Art. 73 

Alterskontroll- und Hinweispflichten 

1) Die nach Abschnitt B verantwortlichen Personen haben in ihrem 
Bereich für die Einhaltung der Altersbeschränkungen zu sorgen, indem 
sie Alterskontrollen durchführen. Dies betrifft insbesondere Gaststätten, 
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Lebensmittelläden, Kioske, Videotheken, Kinos, Vereinslokale, Disco-
theken, Clubs und Veranstaltungen. 

2) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen haben auf die für ihren Bereich 
geltenden Kinder- und Jugendschutzbestimmungen nach den Vorgaben 
des Amtes für Soziale Dienste an geeigneten Stellen deutlich sichtbar 
hinzuweisen. In Bezug auf die Altersbeschränkungen gelten die Hin-
weispflichten auch für Werbung und Ankündigungen. 

3) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen haben durch weitere geeignete 
Massnahmen, insbesondere durch Aufklärung, Verweigerung der Abgabe 
von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, Verweigerung 
des Zutritts oder Verweisung von Örtlichkeiten, dafür zu sorgen, dass 
die für ihren Bereich geltenden Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 
eingehalten werden. 

4) Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass die Kinder- und Ju-
gendschutzbestimmungen und insbesondere die Altersbeschränkungen 
bei Veranstaltungen in gemeindeeigenen Räumlichkeiten und auf öffent-
lichen Plätzen der Gemeinde deutlich sichtbar bekannt gemacht und 
eingehalten werden. 

Art. 74 

Ausweispflicht 

1) Zum Nachweis der Erreichung eines nach diesem Gesetz oder der 
dazu erlassenen Verordnungen bestimmten Mindestalters ist auf Verlan-
gen ein gültiger Ausweis vorzuzeigen. 

2) Als Ausweis nach Abs. 1 gelten: 
a) Reisepass; 
b) Identitätskarte; 
c) Führerausweis. 

3) Die Ausweispflicht nach Abs. 1 besteht gegenüber den Kontrollor-
ganen der Landespolizei, der Gemeinden und des Amtes für Soziale 
Dienste sowie gegenüber anderen Personen, die zur Durchführung von 
Alterskontrollen verpflichtet sind, insbesondere in Gaststätten, Lebens-
mittelläden, Kiosken, Videotheken, Kinos, Vereinslokalen, Discotheken, 
Clubs und bei Veranstaltungen. 
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Art. 75 

Kontroll- und Überwachungsorgane 

1) Für die Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Kinder- 
und Jugendschutzbestimmungen sind die Landespolizei, die Gemeinden, 
das Amt für Soziale Dienste und andere mit Kinder- und Jugendschutz-
fragen befasste Behörden zuständig. Sie haben bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zusammenzuwirken. 

2) Die Landespolizei ist insbesondere für die Organisation und Ko-
ordination von Personenkontrollen zuständig. Sie hat insbesondere dafür 
zu sorgen, dass die Personenkontrollen in Gaststätten und bei Veranstal-
tungen systematisch durchgeführt werden. Bei begründetem Verdacht 
auf Übertretung der Verbote, die für den Konsum von Alkohol und 
Betäubungsmitteln gelten, ist sie berechtigt, an Kindern und Jugendli-
chen einen Nachweistest vorzunehmen oder zu veranlassen. Eine Ver-
weigerung des Nachweistestes führt zu einer Meldung nach Abs. 6. 

3) Müssen Kinder und Jugendliche in Folge einer polizeilichen Kon-
trolle zur Übergabe an die Erziehungsberechtigten nach Hause verbracht 
werden, so haben die Erziehungsberechtigten die Kosten für den Heim-
transport zu tragen. Die Landespolizei stellt eine Gebühr von 150 Fran-
ken in Rechnung. 

4) Die Kontrollorgane der Landespolizei, der Gemeinden und des 
Amtes für Soziale Dienste haben Kindern und Jugendlichen alkoholhal-
tige Getränke, Tabakwaren und andere kinder- und jugendgefährdende 
Produkte abzunehmen und die Produkte einzuziehen, wenn diese im 
direkten Zusammenhang mit einer Übertretung der Kinder- und Jugend-
schutzbestimmungen stehen. 

5) Das Amt für Soziale Dienste kann Testkäufe durch Kinder und Ju-
gendliche vornehmen lassen. Um die pädagogische Betreuung der betei-
ligten Kinder oder Jugendlichen sicherzustellen, dürfen Privatpersonen 
und juristische Personen nur in Absprache mit dem Amt für Soziale 
Dienste Testkäufe durch Kinder und Jugendliche vornehmen lassen. Der 
Einsatz von Kindern und Jugendlichen ist nur mit Zustimmung der El-
tern zulässig. 

6) Die Kontrollorgane der Landespolizei und der Gemeinden melden 
dem Amt für Soziale Dienste: 
a) festgestellte Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestim-

mungen durch Kinder und Jugendliche, ausgenommen Bagatellfälle; 
b) wenn sie einen Jugendlichen oder eine Jugendliche wiederholt in 

einem schwer berauschten Zustand angetroffen haben. 
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7) Die Kontrollorgane der Gemeinden und des Amtes für Soziale 
Dienste haben festgestellte Übertretungen durch Erwachsene der Lan-
despolizei zur Anzeige zu bringen. 

Art. 76 

Pädagogische Massnahmen bei Übertretungen durch Kinder und 
Jugendliche 

1) Das Amt für Soziale Dienste hat die Erziehungsberechtigten von 
nach Art. 75 Abs. 6 gemeldeten Übertretungen der Kinder- und Jugend-
schutzbestimmungen durch ihre Kinder und Jugendlichen zu unterrich-
ten. Die Erziehungsberechtigten haben geeignete Erziehungsmassnahmen 
zu treffen. 

2) Das Amt für Soziale Dienste kann Kinder und Jugendliche und ihre 
Erziehungsberechtigten verpflichten, an pädagogischen Aussprachen mit 
einer Fachperson des Amtes für Soziale Dienste teilzunehmen und die 
dort vereinbarten Erziehungsmassnahmen umzusetzen. 

3) Das Amt für Soziale Dienste kann Kinder und Jugendliche zur 
Teilnahme an einem Kurs, einer Schulung, einem Training oder einem 
pädagogisch-therapeutischen Gruppenprogramm verpflichten. Es kann 
Kindern und Jugendlichen auch die Weisung oder Auflage erteilen, in der 
Freizeit bestimmte erzieherisch wirksame Aufgaben, wie gemeinnützige 
Aktivitäten oder Mithilfe beim Betrieb gemeinnütziger Einrichtungen, 
unentgeltlich zu übernehmen, wobei sie für höchstens 40 Stunden ver-
pflichtet werden dürfen. 

4) Kinder und Jugendliche dürfen nur zu solchen Aufgaben herange-
zogen werden, deren Übernahme ihnen unter Berücksichtigung ihrer 
persönlichen Verhältnisse, insbesondere ihrer Fähigkeiten, ihres Alters 
und ihrer Gesundheit, zumutbar ist. 

5) Mit dem Vollzug und der Überwachung von Massnahmen nach 
Abs. 3 kann das Amt für Soziale Dienste geeignete Institutionen beauf-
tragen. 

6) Das Land hat Kinder und Jugendliche für den Fall ihrer Verpflich-
tung zur Übernahme gemeinnütziger Aufgaben nach Abs. 3 gegen Krank-
heit und Unfall zu versichern, sofern kein anderer Versicherungsschutz 
besteht. 

7) Weiters sorgt das Land für einen Versicherungsschutz in jenen Fäl-
len, in denen Kinder und Jugendliche bei der Übernahme einer gemein-
nützigen Aufgabe einer Einrichtung, einem Betrieb, einem Träger oder 
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einem Dritten Schaden zufügen, sofern kein anderer Versicherungsschutz 
besteht. Das Land hat den Schaden nur in Geld zu ersetzen. Von Einrich-
tungen, Betrieben und Trägern kann das Land Rückersatz begehren, 
insoweit diesen oder ihren Organen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, 
insbesondere durch Vernachlässigung der Aufsicht oder Anleitung, zur 
Last fällt. 

IV. Kinder- und Jugendförderung 

Art. 77 

Zweck 

Die Kinder- und Jugendförderung bezweckt insbesondere durch 
Förderung der offenen sowie der verbandlichen Kinder- und Jugendar-
beit im ausserschulischen und ausserberuflichen Bereich: 
a) die altersgemässe Entfaltung junger Menschen und die Erweiterung 

deren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten; 
b) die soziale und kulturelle Integration sowie das interkulturelle Ver-

ständnis junger Menschen; 
c) die Unterstützung benachteiligter junger Menschen und die Verbesse-

rung deren Chancengleichheit; 
d) die Befähigung junger Menschen zu Selbst- und Mitbestimmung, 

Übernahme von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitver-
antwortung sowie deren Hinführung zu sozialem Engagement; 

e) die Erziehung junger Menschen zu Toleranz und Achtung der Men-
schenrechte. 

Art. 78 

Arten der Förderung 

Die Kinder- und Jugendförderung umfasst Information, Beratung 
und Unterstützung, die Ausrichtung von finanziellen Beiträgen sowie die 
Bereitstellung von Personal und Sachmitteln einschliesslich Räumen. 
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Art. 79 

Gegenstand der Kinder- und Jugendförderung 

1) Gefördert werden können Initiativen von jungen Menschen, An-
gebote für junge Menschen, Einrichtungen und Anlagen sowie Aus- und 
Weiterbildung, insbesondere: 
a) Jugendinitiativen; 
b) Veranstaltungen und Projekte für Kinder und Jugendliche; 
c) der internationale Jugendaustausch; 
d) Kinderfreizeitangebote; 
e) Jugendinformation und Fachberatung; 
f) der Betrieb von Kinder- und Jugendtreffs und von Kinder- und Ju-

gendfreizeiteinrichtungen; 
g) Räumlichkeiten und Anlagen für Kinder und Jugendliche; 
h) Fortbildungen und Jugendleiterurlaub für ehrenamtlich tätige Perso-

nen; 
i) Kurse und Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung für in der 

Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen; 
k) Praktikums- und Ausbildungsplätze in der Kinder- und Jugendarbeit. 

2) Bei Förderungen nach Abs. 1 ist zu berücksichtigen, ob andere 
staatliche Förderungen, beispielsweise aus dem Kultur- oder Sportbe-
reich, geltend gemacht werden können. In diesen Fällen ist mit Ausnah-
me bereichsübergreifender Projekte und Programme eine Förderung im 
Rahmen der Kinder- und Jugendförderung nicht vorgesehen. 

Art. 80 

Förderungsempfänger 

Im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung können insbesondere 
gefördert werden: 
a) Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; 
b) Vereine, Verbände, Abteilungen von Verbänden oder andere Vereini-

gungen der Kinder- und Jugendarbeit; 
c) Kinder- und Jugendorganisationen und Jugendgruppen; 
d) Einzelpersonen und Personengruppen, die Veranstaltungen oder Pro-

jekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durchführen. 
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Art. 81 

Förderungskriterien 

Zur Prüfung der Förderungswürdigkeit sind folgende Kriterien heran-
zuziehen: 
a) die Übereinstimmung mit dem Zweck der Kinder- und Jugendförde-

rung; 
b) die Öffentlichkeit, Zugänglichkeit, Gemeinnützigkeit, Planmässigkeit 

und Wirtschaftlichkeit; 
c) die Erbringung von Eigenleistung; 
d) die qualifizierte Leitung und Betreuung; 
e) das Vorliegen eines Programms oder Konzeptes; 
f) eine angemessene Struktur (Organisation, Personal, Räumlichkeiten); 
g) eine der Kinder- und Jugendförderung entsprechende Didaktik und 

Methodik. 

Art. 82 

Zuständigkeit 

1) Die Kinder- und Jugendförderung obliegt dem Land und den Ge-
meinden. 

2) Dabei gilt der Grundsatz, dass Initiativen, Angebote, Einrichtun-
gen und Anlagen gemäss Art. 79 Abs. 1 Bst. a bis g von den Gemeinden 
zu fördern sind, wenn sie gemeindebezogen sind, und vom Land, wenn 
sie im Interesse des Landes liegen und landesweit, regional, überregional 
oder international ausgerichtet sind. 

3) Die Förderungen nach Art. 79 Abs. 1 Bst. h bis k obliegen dem 
Land. 

4) Die Landesförderung erfolgt durch: 
a) Ausrichtung finanzieller Beiträge und durch Bereitstellung von Sach-

mitteln. Die finanziellen Beiträge können einmalig oder regelmässig 
in Form von Jahresbeiträgen ausbezahlt werden; 

b) fachliche Unterstützung durch das Amt für Soziale Dienste. Das Amt 
für Soziale Dienste informiert und berät in Fragen der Kinder- und 
Jugendförderung. 

5) Die Regierung regelt das Nähere betreffend die Kinder- und Ju-
gendförderung des Landes, insbesondere über die Förderungsvorausset-
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zungen und den Umfang der Förderung, mit Verordnung. Das Amt für 
Soziale Dienste entscheidet im Einzelfall über die Förderungswürdigkeit, 
die Art, den Umfang und die Höhe der Förderung. 

6) In ihrem Zuständigkeitsbereich obliegt es den Gemeinden, wie sie 
die Kinder- und Jugendförderung, den Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen entsprechend, durchführen. Die Gemeindeförderung erfolgt 
insbesondere durch: 
a) den Betrieb von Kinder- und Jugendtreffs sowie Kinder- und Jugend-

freizeiteinrichtungen; 
b) Ausrichtung finanzieller Beiträge und durch Bereitstellung von Per-

sonal und Sachmitteln. 

Art. 83 

Zusammenarbeit 

1) Das Land und die Gemeinden koordinieren ihre Kinder- und Ju-
gendförderung. Zu diesem Zweck arbeiten die in den Gemeinden mit der 
Kinder- und Jugendförderung befassten Gremien und Einrichtungen mit 
dem Amt für Soziale Dienste zusammen. 

2) Die Kinder- und Jugendförderung, das Schulwesen, die staatliche 
Berufsförderung, die Kultur- und Sportförderung und andere staatliche 
Förderungsbereiche für junge Menschen sind hinsichtlich der Förde-
rungsmassnahmen und Programme aufeinander abzustimmen. 

Art. 84 

Leistungsverträge 

Das Amt für Soziale Dienste schliesst mit den Empfängern von re-
gelmässigen Landesförderungen Leistungsverträge ab, die der Genehmi-
gung der Regierung bedürfen. Es überwacht die Einhaltung der Leis-
tungsverträge und passt sie erforderlichenfalls den geänderten Bedürfnis-
sen an. 



Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 852.0 
 

45 

Art. 85 

Aufsicht 

1) Die Aufsicht über die Kinder- und Jugendförderung im Zustän-
digkeitsbereich des Landes obliegt dem Amt für Soziale Dienste und 
erfolgt nach den in Art. 81 genannten Kriterien. 

2) Die Empfänger von regelmässigen Landesförderungen unterstehen 
einer Betriebsaufsicht. Bei einmaligen Förderungen, insbesondere bei 
Veranstaltungen und Projekten, beschränkt sich die Aufsicht auf Prüfung 
der Verwendung der Fördermittel. 

3) Werden im Rahmen der Aufsichtstätigkeit Mängel festgestellt und 
diese trotz Mahnung nicht behoben, so kann das Amt für Soziale Dienste 
die Fördermittel verweigern, den Leistungsvertrag kündigen oder andere 
geeignete Massnahmen anordnen. 

4) Die Aufsicht über die Kinder- und Jugendförderung obliegt in ih-
rem Zuständigkeitsbereich den Gemeinden nach den in Art. 81 genann-
ten Kriterien. 

Art. 86 

Verschwiegenheitspflichten 

Die in der Kinder- und Jugendarbeit beruflich tätigen Personen sind 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus dieser Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutz-
würdiges Interesse einer Person besteht. Sie dürfen vertrauliche Informa-
tionen nur in Erfüllung einer ausdrücklichen gesetzlichen Pflicht oder 
aufgrund einer Ermächtigung der Berechtigten preisgeben. 
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V. Interessensvertretungen von Kindern und 
Jugendlichen 

A. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Art. 87 

Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung 

Das Land und die Gemeinden haben Kinder und Jugendliche an ge-
sellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu beteiligen und dafür zu sor-
gen, dass sie in Angelegenheiten, die sie besonders betreffen, mitreden 
sowie ihr Umfeld und ihre Zukunft in altersgerechter Weise mitgestalten 
und mitbestimmen können. 

Art. 88 

Verfahren der Beteiligung 

1) Vom Land und von den Gemeinden sind geeignete Verfahren der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Diese sollen 
zu einem festen Bestandteil in den Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozessen auf Landes- und Gemeindeebene werden. 

2) Gesetzesvorlagen, die Kinder und Jugendliche besonders betreffen, 
sind an die Schulen zu versenden, damit ihre Schülerinnen und Schüler 
im Jugendalter dazu Stellung nehmen können. 

3) Bei öffentlichen Planungen, die die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen betreffen, legen das Land und die Gemeinden in geeigneter 
Weise öffentlich dar, wie sie diese Interessen berücksichtigen. 

B. Kinder- und Jugendbeirat 

Art. 89 

Aufgaben 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat vertritt die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen auf Landesebene. Er ist von der Regierung in Angele-
genheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen, anzuhören und bei 
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politischen Entscheidungen von landesweiter Bedeutung für Kinder und 
Jugendliche miteinzubeziehen. 

2) Der Kinder- und Jugendbeirat: 
a) hat Kinder und Jugendliche mit ihren Anliegen sowie Personen, Insti-

tutionen und Organisationen, die mit Kinder- und Jugendangelegen-
heiten befasst sind und ein derartiges Anliegen vorbringen, anzuhören 
und deren Anliegen zu behandeln; 

b) setzt sich für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf Lan-
des- und Gemeindeebene ein und koordiniert und fördert entspre-
chende Projekte und Initiativen; 

c) äussert sich zur Kinder- und Jugendförderung und zu weiteren für 
Kinder und Jugendliche bedeutsamen Angelegenheiten; 

d) gibt Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen ab, die 
Kinder und Jugendliche in besonderem Mass berühren; 

e) kann an die Regierung und an das Amt für Soziale Dienste Anträge 
stellen und kinder- und jugendpolitische Empfehlungen abgeben. 

Art. 90 

Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet der Kinder- und Jugendbeirat 
mit Landesbehörden, den Gemeinden und privaten Organisationen, die 
Aufgaben im Kinder- und Jugendbereich erfüllen, zusammen und vertritt 
seine Anliegen in der Öffentlichkeit. 

Art. 91 

Wahl und Zusammensetzung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat wird von der Plenarversammlung 
nach Art. 92 aus ihrem Kreis für eine Funktionsperiode von zwei Jahren 
gewählt. Das Ergebnis ist der Regierung und dem Amt für Soziale Dienste 
zur Kenntnis zu bringen. 

2) Der Kinder- und Jugendbeirat besteht aus einer vorsitzenden Per-
son, deren Stellvertretung und höchstens acht weiteren Mitgliedern. An-
zustreben sind eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern 
sowie die Vertretung mindestens eines Jugendlichen oder einer Jugendli-
chen. 
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3) Der Kinder- und Jugendbeirat kann insbesondere zu seinen Bera-
tungen beiziehen: 
a) Mitarbeitende des Kinder- und Jugenddienstes; 
b) Mitarbeitende des Schulamtes; 
c) Mitarbeitende der Schulsozialarbeit; 
d) die Ombudsperson für Kinder und Jugendliche. 

Art. 92 

Plenarversammlung 

1) Die Plenarversammlung besteht aus stimmberechtigten Vertrete-
rinnen und Vertretern von: 
a) Vereinigungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Kin-

der- und Jugendorganisationen sowie Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe; 

b) Jugendgruppen sowie Kinder- und Jugendabteilungen von Vereinen 
und politischen Parteien, die landesweit tätig sind; 

c) repräsentativen Organisationen der Kinder- und Jugendbeteiligung; 
d) Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen in den Ge-

meinden; 
e) Elternvereinigungen. 

2) Die in Abs. 1 genannten Gremien können jeweils eine Person in die 
Plenarversammlung entsenden. Eine ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern ist anzustreben. 

3) Die Plenarversammlung ist von der vorsitzenden Person des Kin-
der- und Jugendbeirates durch öffentliche Ausschreibung rechtzeitig vor 
Ablauf der Mandatsperiode einzuberufen. Die vorsitzende Person ist für 
die Durchführung der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat besorgt. 

4) Sind die vorsitzende Person und ihre Stellvertretung verhindert, so 
kann jedes andere Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates die Einberu-
fung der Plenarversammlung und die Durchführung der Wahl zum Kin-
der- und Jugendbeirat übernehmen. 

5) Wird die Plenarversammlung von keinem Mitglied des Kinder- 
und Jugendbeirates einberufen, so sorgt das Amt für Soziale Dienste für 
deren Einberufung und für die Durchführung der Neuwahl. 
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Art. 93 

Geschäftsordnung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

2) Die Geschäftsordnung ist von der Plenarversammlung zu geneh-
migen und der Regierung sowie dem Amt für Soziale Dienste zur Kennt-
nis zu bringen. 

Art. 94 

Finanzierung und Berichterstattung 

1) Der Kinder- und Jugendbeirat erhält für den administrativen Auf-
wand, die Sitzungsgelder und die Finanzierung von Kinder- und Jugend-
beteiligungsprojekten einen pauschalen jährlichen Landesbeitrag. Er ver-
fügt frei über die Verteilung des Gesamtbetrages. 

2) Die Sitzungsgelder dürfen die im Gesetz betreffend die Bezüge der 
Mitglieder der Regierung, der Gerichtshöfe, der Kommissionen und der 
Organe von Anstalten und Stiftungen des Staates festgelegten Beträge 
nicht überschreiten. 

3) Der Kinder- und Jugendbeirat erstattet jährlich einen Rechenschafts-
bericht über seine Tätigkeit und über die Verwendung der finanziellen 
Mittel einschliesslich einer Jahresrechnung zuhanden der Regierung und 
des Amtes für Soziale Dienste. 

4) Das Amt für Soziale Dienste kann die Buchführung auf ihre Ord-
nungsmässigkeit überprüfen lassen. 

C. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen in 
den Gemeinden 

Art. 95 

Bestellung 

1) Jede Gemeinde bestellt für ihren Bereich eine geeignete Interessens-
vertretung für Kinder und Jugendliche. 
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2) Den Kindern und Jugendlichen ist von den Interessensvertretun-
gen in den Gemeinden in ihren Angelegenheiten altersgerecht Gehör zu 
verschaffen. 

VI. Ombudsperson für Kinder und Jugendliche 

Art. 96 

Aufgaben 

1) Die Ombudsperson ist eine weisungsunabhängige, allgemein zu-
gängliche Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kinder- 
und Jugendangelegenheiten. Sie ist verpflichtet, Anliegen dieser Personen 
anzuhören und Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen. 

2) Die Ombudsperson: 
a) vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern, Jugend-

lichen oder Erziehungsberechtigten einerseits und Gerichten, Landes- 
oder Gemeindebehörden, öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
oder Organisationen, die mit der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen befasst sind, andererseits; 

b) wird im Interesse von Kindern und Jugendlichen bei Gerichten, Lan-
des- und Gemeindebehörden, öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen und Organisationen, die mit der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen befasst sind, mit einer Beschwerde, Anregung oder Einga-
be vorstellig; in Verfahren kommt ihr keine Parteistellung zu; 

c) überprüft die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes und seiner Zusatzprotokolle sowie weiterer internationaler 
Schutzbestimmungen für Kinder und Jugendliche durch die Gerichte 
und die öffentliche Verwaltung, hält Kontakt zu den regionalen und 
internationalen Kontrollorganen und berichtet diesen und kann zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben eigene Untersuchungen durchführen; 

d) gibt Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen und 
zur Ratifikation internationaler Übereinkommen ab, die Kinder und 
Jugendliche in besonderem Mass berühren; 

e) leistet Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen ihres Aufgabenbereiches. 
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Art. 97 

Bestellung und Abberufung 

1) Der Landtag bestellt eine in persönlicher und fachlicher Hinsicht 
geeignete Person für die Dauer von vier Jahren als Ombudsperson für 
Kinder und Jugendliche. Der Bestellung hat eine öffentliche Ausschrei-
bung voranzugehen. 

2) Das Auswahlverfahren ist nicht öffentlich und wird durch eine 
Landtagskommission besorgt. 

3) Nicht als Ombudsperson bestellt werden dürfen: 
a) Mitglieder der Regierung und deren Stellvertretungen sowie Land-

tagsabgeordnete und deren Stellvertretungen; 
b) Gemeindevorstehende und Mitglieder der Gemeinderäte; 
c) Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte; 
d) Staats- und Gemeindepersonal; 
e) Personen, die in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung oder 

Organisation tätig sind, die mit der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen befasst ist. 

4) Die Ombudsperson ist vom Landtag vorzeitig abzuberufen, wenn 
gewichtige Umstände eintreten, die sie für dieses Amt nicht mehr geeig-
net erscheinen lassen. 

Art. 98 

Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht 

Die Gerichte, die Landes- und Gemeindebehörden sowie die öffentli-
chen und privaten Einrichtungen und Organisationen, die mit der 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen befasst sind, haben die Om-
budsperson bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, indem sie 
ihr auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte erteilen und Aktenein-
sicht gewähren. Sie sind insoweit von der Pflicht zur Amtsverschwiegen-
heit oder ihren berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten entbunden. 
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Art. 99 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Ombudsperson ist zur Verschwiegenheit über alle ihr aus ihrer 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheim-
haltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht. Sie darf ver-
trauliche Informationen nur in Erfüllung einer ausdrücklichen gesetzli-
chen Pflicht oder aufgrund einer Ermächtigung der Berechtigten preisge-
ben. 

Art. 100 

Tätigkeitsnachweis und Entschädigung 

1) Die Ombudsperson hat jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit 
zu veröffentlichen und diesen dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. 

2) Sie wird für ihre Tätigkeit vom Land nach Aufwand entschädigt 
und erhält zudem eine Entschädigung für anfallende administrative Kosten. 

VII. Strafbestimmungen 

Art. 101 

Übertretungen der Kinder- und Jugendhilfebestimmungen 

Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 5 000 
Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Monat bestraft, wer: 
a) eine gerichtliche Weisung oder Auflage nach Art. 24 Abs. 4 nicht 

befolgt; 
b) der Meldepflicht nach Art. 20 Abs. 1 nicht nachkommt; 
c) ohne Bewilligung nach Art. 35 oder 39 Abs. 4 ein Kind, eine Jugend-

liche oder einen Jugendlichen zum Zweck der Adoption in seinen 
Haushalt aufnimmt oder im Ausland adoptiert; 

d) die Versicherungspflichten nach Art. 37 verletzt; 
e) die Auflage nach Art. 41 nicht erfüllt; 
f) der Meldepflicht nach Art. 43 nicht nachkommt; 
g) ohne Bewilligung nach Art. 45 Abs. 1 oder 3 Kinder und Jugendliche 

vermittelt; 
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h) ohne Bewilligung nach Art. 49 Abs. 1 oder 52 Abs. 2 ein Kind, eine 
Jugendliche oder einen Jugendlichen in seinen Haushalt aufnimmt; 

i) ohne Bewilligung nach Art. 53 Abs. 1 oder 56 Abs. 3 eine Betreu-
ungs- oder Pflegeeinrichtung betreibt; 

k) ohne Anerkennung als solche nach Art. 58 Abs. 2 eine private Ein-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe betreibt. 

Art. 102 

Übertretungen der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 
5 000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu einem Monat bestraft, wer als erziehungsberechtigte Person oder als 
Aufsichtsperson nicht für die Einhaltung der Kinder- und Jugendschutz-
bestimmungen sorgt (Art. 64 Abs. 3) und seine Aufsichts- oder elterliche 
Erziehungspflicht in grober Weise oder wiederholt verletzt. Von einer 
Bestrafung Erziehungsberechtigter kann abgesehen werden, wenn ein 
Beratungsangebot angenommen wird, und dadurch zu erwarten ist, dass 
künftig für die Einhaltung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 
gemäss Art. 64 Abs. 3 gesorgt wird. 

2) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 
5 000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu einem Monat bestraft, wer als Erwachsener: 
a) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche von kinder- und ju-

gendgefährdenden Örtlichkeiten ausgeschlossen werden (Art. 66 Abs. 1 
und 2); 

b) Kindern und Jugendlichen kinder- und jugendgefährdende Produkte 
oder Dienstleistungen zugänglich macht (Art. 67 Abs. 1); 

c) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen erhalten, die für ihre Altersgruppe 
nicht geeignet sind (Art. 67 Abs. 2); 

d) Automaten oder ähnliche Geräte, die kinder- und jugendgefährdende 
Produkte enthalten, ohne Sicherheitsvorkehrung aufstellt (Art. 67 
Abs. 3); 

e) nicht sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche nicht bei der Herstel-
lung, beim Vertrieb, beim Verkauf oder bei der Vorführung von kin-
der- und jugendgefährdenden Produkten und Dienstleistungen mit-
wirken (Art. 67 Abs. 4); 
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f) Kindern und Jugendlichen nicht freigegebene audio-visuelle Medien-
produkte oder -dienstleistungen zugänglich macht (Art. 68 Abs. 1); 

g) die Mindestalterklassifizierung nicht sicherstellt oder auf diese nicht 
deutlich sichtbar hinweist (Art. 68 Abs. 2); 

h) alkoholhaltige Getränke oder Tabakwaren an Kinder oder nicht be-
rechtigte Jugendliche abgibt oder weitergibt (Art. 69 Abs. 1); 

i) an Kinder- und Jugendveranstaltungen Spirituosen oder Alkopops 
abgibt (Art. 69 Abs. 2); 

k) Kinder und Jugendliche zur Übertretung der Abgabe-, Weitergabe-, 
Besitz- oder Konsumverbote betreffend alkoholhaltige Getränke und 
Tabakwaren verleitet (Art. 69 Abs. 5); 

l) weniger als drei gängige alkoholfreie Getränke günstiger anbietet als 
das günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge (Art. 69 
Abs. 6); 

m) alkoholhaltige Getränke nicht deutlich unterscheidbar zum Verkauf 
anbietet (Art. 69 Abs. 7); 

n) den Werbebeschränkungen für alkoholhaltige Getränke und Tabak-
waren zuwiderhandelt (Art. 70 Abs. 1 bis 3); 

o) Substanzen, die der Betäubung, Aufputschung oder Berauschung 
dienen, an Kinder und Jugendliche abgibt oder weitergibt (Art. 71 
Abs. 3); 

p) seinen Alterskontroll- und Hinweispflichten nicht nachkommt (Art. 73 
Abs. 1 und 2); 

q) nicht dafür sorgt, dass die in seinem Bereich geltenden Kinder- und 
Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Art. 73 Abs. 3); 

r) Testkäufe ohne Absprache mit dem Amt für Soziale Dienste durch-
führt (Art. 75 Abs. 5). 

3) Vom Landgericht wird wegen Übertretung mit einer Busse bis 
20 000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfalle mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu drei Monaten bestraft, wer die Übertretungen des Abs. 2 in Aus-
übung seines Gewerbes oder gewerbsmässig (§ 70 Strafgesetzbuch) begeht. 

4) Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches sowie der strafrechtli-
chen Nebenerlasse finden ergänzend Anwendung. Übertretungen des 
Abs. 2 werden nach diesem Artikel nicht bestraft, wenn die zugrunde 
liegenden Handlungen oder Unterlassungen nach dem Strafgesetzbuch 
mit strengerer Strafe bedroht sind. 

5) Die Staatsanwaltschaft meldet dem Amt für Soziale Dienste jede 
Anzeige wegen Übertretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen 
durch Erwachsene. 
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6) Das Landgericht meldet jede rechtskräftige Verurteilung eines Ge-
werbetreibenden oder eines Angestellten eines Gewerbebetriebes wegen 
Übertretung der Kinder- und Jugendschutzbestimmungen dem Amt für 
Volkswirtschaft, welches überprüft, ob die Gewerbebewilligung zu ent-
ziehen ist. 

7) Wer an der Aussprache nach Art. 76 Abs. 2 nicht teilnimmt oder 
die dort getroffenen Vereinbarungen nicht einhält, oder wer einen Auf-
trag nach Art. 76 Abs. 3 nicht ordnungsgemäss ausführt, wird vom Amt 
für Soziale Dienste mit einer Ordnungsbusse bestraft. Die Ordnungsbus-
se beträgt für Erwachsene 200 Franken und für Jugendliche 50 Franken. 

VIII. Gebühren, Datenbearbeitung und Rechtsmittel 

Art. 103 

Gebühren 

Für administrative Dienstleistungen des Amtes für Soziale Dienste, 
insbesondere für Beurkundungen und Beglaubigungen, kann eine Ge-
bühr erhoben werden. Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

Art. 104 

Datenbearbeitung 

Das Amt für Soziale Dienste und die Ombudsperson für Kinder und 
Jugendliche können Personendaten, einschliesslich Persönlichkeitsprofile 
und besonders schützenswerte Personendaten, insbesondere Daten über 
administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen sowie 
Daten über die Intimsphäre, bearbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

Art. 105 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Amtes für Soziale 
Dienste, mit Ausnahme von Weisungen und Auflagen nach Art. 24, kann 
binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Regierung erhoben 
werden. 
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2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regierung kann bin-
nen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
erhoben werden. 

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 106 

Übergangsbestimmungen 

1) Auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Adop-
tionsverfahren finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwen-
dung. 

2) Private Einrichtungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur 
Mitwirkung in der Kinder- und Jugendhilfe herangezogen wurden, gel-
ten als anerkannte Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie verlie-
ren die Anerkennung, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes einen Leistungsvertrag abschliessen. 

3) Zigarettenautomaten, für die innerhalb eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes keine dem Art. 67 Abs. 3 entsprechende Sicher-
heitsvorkehrung getroffen wurde, sind zu entfernen. 

Art. 107 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen, insbesondere über: 
a) die finanzielle Hilfe an einkommensschwache Erziehungsberechtigte 

(Art. 17 Bst. d); 
b) Pflegeverhältnisse zum Zweck der Adoption und Adoptionen im 

Ausland (Art. 36 Abs. 3 und Art. 39 Abs. 5); 
c) die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland 

(Art. 45 Abs. 4); 
d) private Betreuungs- und Pflegeverhältnisse (Art. 52 Abs. 4); 
e) Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen (Art. 54 Abs. 3 und Art. 56 

Abs. 4); 
f) kinder- und jugendgefährdende Örtlichkeiten (Art. 66 Abs. 6); 
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g) kinder- und jugendgefährdende Produkte und Dienstleistungen (Art. 
67 Abs. 6); 

h) die Kinder- und Jugendförderung des Landes (Art. 82 Abs. 5); 
i) die Gebühren für administrative Dienstleistungen des Amtes für Soziale 

Dienste (Art. 103). 

Art. 108 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 
a) Jugendgesetz vom 19. Dezember 1979, LGBl. 1980 Nr. 38; 
b) Gesetz vom 5. Dezember 1984 über die Abänderung des Jugendge-

setzes, LGBl. 1985 Nr. 12; 
c) Gesetz vom 16. Dezember 1994 über die Abänderung des Jugendge-

setzes, LGBl. 1995 Nr. 21; 
d) Gesetz vom 17. April 2002 über die Abänderung des Jugendgesetzes, 

LGBl. 2002 Nr. 66; 
e) Gesetz vom 19. Oktober 2005 über die Abänderung des Jugendgeset-

zes, LGBl. 2005 Nr. 235. 

Art. 109 

Abänderung von Bezeichnungen 

1) In § 1 des Jugendgerichtsgesetzes vom 20. Mai 1987, LGBl. 1988 
Nr. 39, sind in der grammatikalisch jeweils richtigen Form zu ersetzen: 
a) die Bezeichnung "Jugendhilfe" durch die Bezeichnung "Kinder- und 

Jugendhilfe"; 
b) die Bezeichnung "Jugendschutz" durch die Bezeichnung "Kinder- 

und Jugendschutz"; 
c) die Bezeichnung "Jugendpflege" durch die Bezeichnung "Kinder- und 

Jugendförderung". 

2) In Art. 4 des Sozialhilfegesetzes vom 15. November 1984, LGBl. 
1985 Nr. 17, sind in der grammatikalisch jeweils richtigen Form zu erset-
zen: 
a) die Bezeichnung "Jugendhilfe" durch die Bezeichnung "Kinder- und 

Jugendhilfe"; 
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b) die Bezeichnung "Jugendpflege" durch die Bezeichnung "Kinder- und 
Jugendförderung". 

3) In Art. 1 Abs. 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 über den 
Nichtraucherschutz und die Werbung für Tabakerzeugnisse, LGBl. 2008 
Nr. 27, ist die Bezeichnung "Jugendgesetz" durch die Bezeichnung 
"Kinder- und Jugendgesetz" zu ersetzen. 

Art. 110 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der 
Referendumsfrist und vorbehaltlich Abs. 2 am 1. Februar 2009 in Kraft. 

2) Art. 46 tritt an dem Tag in Kraft, an welchem das Übereinkommen 
vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Internationalen Adoption für das Fürstentum Liech-
tenstein in Kraft tritt. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


